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Friedhofsricht linien 

Die \ om Nord elbischen Kirclwnamt am 18. Februar ]()L12 
beschlossenen Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher Träger
schaft in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche- Friedhofsricht
linien - werdvn nachstvlwnd \'L'Wllentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Kusche 

Az.: 8220 2 - S I  / S 2 

Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher 
Trägerschaft in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

- Friedhofsrichtlinien -
vom 18. Februar 1992

Nach Art. 102 Abs. 3 der Verfassung der Nordelbische Ev.
Luth. Kirche erläßt das Nordelbische Kirchenamt die nachfol
genden Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft. 

§ 1

Autg,1be de� Friedh,1rs 

Für Christen sind Friedhöfe Stätten der Verkündigung des 
Glm1bens iln die Auferstehung. Sie weisen hin ;iuf Gottes Ruf 
zum ewigen [_eben und geben LL1durch Trost. Friedhiifo sind 
daher ein bedeutender Teil kirchlicher Arbeit in den Gemein
den. 

§2

Rechtsstellung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof in kirchlicher Trägerschaft (kirchlicher
Friedhof) ist eine öffentliche Einrichtung in der Rechtsform 
einer unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Er ent
steht durch die Widmung und soll durch gottesdienstliche 
Handlung (Agende IV) in Gebrauch genommen werden. 

(2) Der kirchliche Friedhof genießt den besonderen staatli
chen Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung. 

§3

Bestimmung des Friedhofs 

(1) Der kirchliche Friedhof dient der Bestattung aller Perso
nen, die bei ihrem Tod Gemeindeglieder im Bereich des Fried-
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hofsträgers waren, ein Recht auf Bestattung in einer bestimm
kn Gr,1bsL1tle bes,1SC'n oder ciun:h sonstige rcchtliclw RC'gelun
gen diesen gleichzustellen sind. 

(2) Ferner werden bestattet:
d I PL'rS(lllL'll, die q ,r ihrL'lll T, ,de /\\·,ir a ugcrh,1 i b des 13crc'iclws 

des Friedhofsträgers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pfle
geheinwn), jedoch davor Gemeindeglieder in diesem Be
reich \\·,ircn. 

bl Personen, die bei ihrem Tode im Bereich des Friedhofsträ
gers gelebt haben und die im Zeitpunkt ihres Ablebens 
Glieder \·(rn ReliginnsgL'llll'insch.iftcn w,ucn, die den J\r
beilsgC'rneinschallen Christlicher Kirchen m Hamburg oder 
Schles\\·ig-Holstein angehc)ren. 

cl J\ngel1i\rige ,111L1<..'rL'n Cl,iulwns und Pcrsrnwn, die bei ihrem 
Tode im 13creich des Friedhotstr,1gers gelebt und die keiner 
Gl,rnbensgemeinschaft angehört haben, \\·enn es sich um 
einen \lonopolfricdhof h,rndelt. 

13) Ausnahmen \ on den Absätzen l und 2 bedürfen der
Entscheidung des Friedhofsträgers. 

§4

Anlegung und Erweitemng des Friedhofs 
11) Die Kirclwngc'nwinden. KirchengemL·inden'rbiinde und

Kirchenkreise sind berechtigt, eigene friedhöte anzulegen und 
zu erweitern (vgl. Art. 22 Abs. 2 des Vertrages zwischen dem 
Lrnd Schk·swig-Hulstein und den Lrndeskirchcn in Schks
\\·ig-1 lolstein vom 23.-1.19:;7 Kieler Staatskirchem·crtrag 
sowie § 31 Abs. 2 des Hamburgischen Bestattungsgesetzes 
\0111 14.91988). 

Die Beschlüsse der Körperschaften bedürtcn der Genehmi
gung der aufsichtführenden Stelle ( für Kirchenkreise nach 
\rt. 38 Buchst. 1 Vl•rfossung NFK; für Kirchengemeinden und 
Kirchengcmeindc\·c-rbiindc, soweit L'S durch Kirchenlrl'issat
zung bestimmt isfl und in Schleswig-Holstem der Ordnungs
behörde (\'O zur Anderung der VO zur Regelung der Zustän
digkeit Lkr LandL'�- und Krc•ispolizcilwhürdcnl. 

(2) Die Führung eines Friedhofs durch einen kirchlichen
Träger ist erwünscht, weil so seelsorgerliche Aufgaben yorzüg-
1 ich w ah r,gL'numnwn werd c•n kiinncn. 

(3) Die Anlegung oder Erweiterung eines kirchlichen Fried
hofs soll nur erfolgen, wenn das aufgrund der örtlichen Gege
benhcilL'll angebr,Kht ist und ein 13ccicirf vorliegt. 

(4) Bei '\euanlagen und Erweiterungen ist in der Regel ein
Garten- und Landschaftsarchitekt hinzuziehen. Dieser ist auf 
die 13estimmungcn Lks § 1, dieser Richtlinien hinZU\\'Ciscn. 
Die Richtlinien für die Verwaltung des kirchlichen Grundei
gentums vom 20. März 1979 in der jeweils geltenden Fassung 
sind zu beachten. Listen über Garten- und Landschaftsarchi
tekten werden bei den Kirchenkreisverwaltungen bereitgehal
ten. 

(5) Friedhöfe fallen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung grundsätzlich in den Aufgabenbereich der poli
tischen Gemeinden bzw. der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Schleswig-Holstein:§ 163 Abs. 1 und§ 166 Abs. 2 Landesver
waltungsgesetz vom 18.4.1967; Hamburg: § 3 Abs. 1 Gesetz 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordung vom 
14.3.1966). Daher sollen die Kosten für Straßenbau-, Anlieger
und Erschließungsbeiträge von den Kommunalgemeinden 
übernommen werden. Die Kosten für die Neuanlage und Er
weiterung von Friedhöfen sowie für die Leichenhalle und für 
eine Feierhalle sind von den Kommunalgemeinden zu tragen, 
soweit sie derartige Einrichtungen nicht selbst in ausreichen
dem Umfang unterhalten. Bei Natur-, Landschafts- und Denk-

malschutzmaßnahmen sind die zuständigen Behörden zu be
teiligen 

§5
Leitung und Verwaltung des f.riedhofs, ;\ufsic:ht 

Cl) Der Friedhofsträger leitet und verwaltet den Friedhof. 
Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach den kirchlichen 
und st,1atlichcn fü1stimmungen, insbesondere n,1ch diesen 
Richtlinien SU\\iC der Fncdhofss,1tzung und der FriedhofsgL'
bührensatzung (\·gl. Anhänge 1, 2 und 4). 

(2) Der Friedhofstriiger hilt für eine würdige GesL1ltung des 
Fricdhuls und semcr Einrichtungen und Cd1iiudc 1.u sorgen. 
Außerdem soll er friedhofskulturelle Gesichtspunkte berück
sichtigen. 

(3) Dc•r FricdlHitstr!iger k,mn lür diL' l,rnkndcn Verw,11-
tungsaufgaben einen Friedhofsausschuß bilden (ygl. Art. 17 
Abs. 3 und Art. 30 Abs. 3 Verfassung NEK). Die Amtszeit endet 
mit dem ersten Lus.immL•ntreten de� m·ugdiildctcn f'riedhnfs
ausschusses (Ygl. Art. 118 Abs. 1 \ erfass�ng NEK). 

(4) Für den Friedhof sind folgende Verzeichnisse zu führen:
Ces,1mtplan

- Belegungsplan
- topogr,1phisclws Cr„brl'gister 12fach) mit J\ng.iben über

Nutzungsberechtigte, :\:utzung,zeit, Angaben über 13estat
tungen, Bezeichnung, Grö!se und Lage der Grabstätte
chronologisches ßcsl.ittungsregister

- lm·enlarveue1chnis
(5) Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft dürfen nicht ohne

/wingendc Gründe in ,1nderc Tr�,�ersch,1ft übergeführt wer
den. \ur der Fntschcidung übc/'die Übcrführ�ng ist eine 
Stellungnahme des Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen. 

(6) Die Aufsicht über die kirchlichen Fricdhofstdger führt
bei friedhükn der Kirchl'ngcmemden, Kirdwngcmcindc\·cr
bände und der Friedhofs\·erbände der Kirchenkreisvorstand 
(vgl. Art. 33 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 2 Verfassung '\EK), bei 
Fricdht,IL'll der KITclwnlrl'isc da, NurdL'lbisclw Kirdwn.imt 
(vgl. Art. 103 Abs. 1 Verfassung 1\EK). 

ti h

Haushalt und Vermögen des Friedhofs 
(1) Für die Verwaltung des Friedhofs und für die Haushalts-,

Kassl'Il- und \\'irtsch,ifhtührung finden d.is Kirclwngcsl'l1 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der 
NEK nim 19. i'\ovember 1977-HKR-G-(GVOBl. S. 273), die 
Rl'chh\L'rordmmg für d,1s kirchliclw 11,m�h,ilts-, KasSL'n- und 
Rechnungswesen vom llJ. '.\Jovember 1977 -HKR-\' -(GVOlll. 
S. 275) und die Ausfühnmgsbestimmungen vom 15. Juni 1984
(GVOBl. S. 143) in den jeweils geltenden Fassungen Anwen
dung.

(2) Die durch die Einrichtung und Unterhaltung des Fried
hofs entstehenden Aufwendungen sind dmch Gebühren und 
andere Einnahmen zu decken. Bei der Festsetzung von Benut
zungsentgelten sollen Kostenberechnungen erstellt werden; 
Abschreibungen für Abnutzungen und angemessene Zinsen 
für das kirchliche Anlagekapital sind zu berücksichtigen. Kir
chensteuermittel oder sonstiges Vermögen des Friedhofsträ
gers dürfen grundsätzlich nur in Form einer Selbstanleihe für 
die Einrichtung und Unterhaltung eines Friedhofs in An
spruch genommen werden. Selbstanleihen bedürfen der kir
chenaufsichtlichen Genehmigung (vgl. Art. 15 Abs. 2 Buchst. c 
und Art. 38 Buchst. d Verfassung NEK). 

(3) Die Gebührenfreiheit bei kirchlichen Amtshandlungen
für Gemeindeglieder gilt auch für kirchliche Trauerfeiern an-
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läßlich einer Beerdigung. Soweit die Kosten hierfür aus den 
Mitteln des FriL·dhofs ciufgebrncht werden (z.B. J'crsnnal
kostcn. Kosten der Orgel und für die Unterhaltung, I !eizung, 
Beleuchtung und Reinigung der Friedhofska.pelle), sind sie aus 
den f faushaltsmittcln des Fricdhofsträgers an den Friedhof ,u 
erslat!en. 

(4) Für den Friedhof sollen eine Friedhofs-Ausgleichsrück
lage (vgl § 64 l lKR-V) und ZwcckrücklagL'n (z.B. für Bamm
lcrhaltung und Bauerneuerung, fried]l()bL·nveitcrung, Ab
schreibungen u.a.) gebildet werden. Die Friedhofsausgleichs
rücklage soll mindestens 5 % der iährlichen Einnahmen (im 
DurchsLhnitt der ld,len, [,1hrL') bL'lragen. 

(5) Kapitalien aus Legaten und Dauer-Grabpflegewrträgen
sind getrennt \·om sonstigen Friedhofsyermögen zu verwal
ten. SiL' sind im \'c•rrniigcns\·(T,cichnis des Friedh( ifsträgLTs 
nachzm\·eisen. Darüberhinaus ist für das Kapital jedes Legates 
und jedes Dauer-Grabpilegevertrages ein Einzelnachweis zu 
führen 

§7
Fric·dhofssatnmg 

(1) Für den kirchlichen Friedhof ist vorn Friedhofsträger
eine Satzung zu erlassen. Sie regelt die rechtlichen Beziehun
gc•n Y\\·ischen l1L'm Friedhofstriig,·r und dL'n FriL·dhufsbcnut
zern. IJ1e diesen Richtlinien als 1\nhang l beigefügte Muster
friedhofssatzung ist der Satzung des Friedhofsträgers zugrun
de zu lq:;en. Abweichungen von der Mustersatzung sollen nur 
wegen besonderer örtlicher firfordcrnisse n,rgenommen wer
den. 

Zusätzlich wird verwiesen auf die Allgemeine Ven\ r1ltungs
,rnord11ung üb1cr die CL·sl,1ltung und ßcLmntmachung nin 
Satzungen vom 26.2.1991 (GVOBl S. 145). 

(2) Di,· Fricdhofssatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit

a) der Genehmigung der aufsichttührenden Stelle bei Friedhö
fen eines Kirchenkreises (vgl. Art. 38 Buchst. p Verfassung
NFKI, bei Friedhöfen der Kirchengemeinden und Kirchcn
ge1rn:inden:rb:1nde nur, soweit es durch Kirclwnkreiss,1t
zung bestimmt ist,

b) der rechtswirksamen \·eröffenilichung (\·gl. Ei q 1\bs. 2).

(3) Auf Monopolfriedhöfen sind Grabfelder mit besonderen
Gestaltungsrichtlinien und solche ohne besondere Gestal
tungsrichtlinien cinzuri(htl'n (7,1·eifelderordnung) 

(4) Der Friedhofsträger hat dafür Sorge zu tragen, da!s die
Bestimmungen der Friedhofssatzung von den Friedhofsbenu t
;,ern cinc-'-challl'n werden. Bei dl'm Frwerb dC>r Nut,u ngsrechll' 
sind die Friedhulsbenutzer über d1e Nutzungsmöglichkeit, die 
gärtnerische Gestaltung und die Grabmaigestaltung zu bera
ten. 

(5) Auf die in der Friedhofssatzung enthaltenen Bestim
mungen über das Verhalten auf dem Friedhof sowie auf zu
sätzliche Regelungen hat der Friedhofsträger an geeigneter 
Stelle auf dem Friedhof hinzu weisen. 

§8
Fried hofsgebührensa tzung, Gebührenfestsetzung 

und Vollstreckung 

(1) Für jeden kirchlichen Friedhof ist vom Friedhofsträger
eine Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung des Fried
hofs, seiner Einrichtungen sowie für sonstige Leishmgen der 
Friedhofsverwaltung zu erlassen. Die Musterfriedhofsgebüh
rensatzung in der jeweils gültigen Fassung ist der Gebühren
satzung des Friedhofsträgers zugrunde zu legen (vgl. Anhang 
2). Abweichungen von der Mustergebührensatzung sollen nur 

wegen besonderer örtlicher Erfordernisse \'orgenommen \\·er
den. 

Zusätzlich \\·ird verwiesen auf die Allgemeine Verwaltungs
anordnung über die Gestaltung und Bekanntmachung nm 
Satrnngen V()!1l 26.2_] lJLJj (CVOm. S. 1-1-:;\ 

(2) Die Friedhofsgebührensatzung bedarf zu ihrer Gültig
keit 

,1) dn Cenl'hm1gung Lk·r ,rnfsici•,hführL'Jllit'n Sklle bei hiL·d
höfen eines Kirchenkreises (ygJ. Art. 38 Buchst. p Verfassung 
l\ EK), bei Friedhöfen der Kirchengemeinden und Kirchen
)-',L'meinde\ erhinde nur, so11L'Jt es durch Kirclwnkreiss,1[
zung besllmmt ist, 

b) der rechts,\·irksamen Veröffentlichung (vgl.§ 9 Abs. 2).

Cl Die Hiihc• der Fric•dhofsgt·bühren ist minckslcns ,11\c> 2
Jahre zu überprüfen und den geänderten Kosten anzupassen. 

(4) Frreichcn die Gebühren infolge des Kostendeckungs
pri 1vi ps eine un \ crtrl'l bare �hihe, sollen bei den l-,_ommu nc1l
gemeinden Zuschüsse beantragt werden. 

(5) Die Gebü hrenfestsetnmg 1st nicht mehr zulässig, \\ enn
die h·stsl'li'.tlllgsfrist ,1bgclaufcn ist. Dic'Sc' bl'lr;igl cJ ),1hrL' und 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr 
entstanden ist. 

(hl f·estgcsl'l/lc Cebuhren \ L'lphren nach :i j,1hrc·n. Die\ LT
jährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Gebühr fällig ge,nwden ist 

(71 Rückstindigc Friedhofsg,·bührcn werden im \'en\ ,d
tungszwangs1·erfahren beigetrieben (Schleswig-Holstein: Art. 
22 Abs. 3 Kieler Staatskirchem·ertrag und LandeS\'erordnung 
iibcr die /Ustcmdigen \ullslrl'c�u ngsbch,,rden \'Um 1 :;_ 12. 1 L\78 
in der jeweils geltenden Fassung; Hamburg: § :n Abs. 6 des 
Bestattungsgesetzes \0111 14.9.1988 und Ven\·altungsn1ll
streckungsgesd, Yom !.1.1.19(,1 in der icwcils gdknd(•n L1s
sungJ. 

Rückständige Fordenmgen aus gewerblichen Arbeiten sind 
vor dc•n ordL'n tliclwn Cerichlen im Mahm crfohrL'n gc•ltcml /ll 
machen. 

(8) Bei kirchlichen Friedhöfen sind Auswärtige hinsichtlich
dL•r Hiihl' ciLT Friedll()isgebühn·n gleich ,.u beh,mdl'ln \\ il' 
Or! sa nsässigc. 

(91 Für Gemeindeglieder und Personen, die Glieder einer 
Clicdkirchc Lkr EKD ,idcr Cl1edcr c>irwr Rel(�i,msgenwin
schait sind, die den Arbei\sgemeinschaiten Christlicher Kir
chen in Hamburg oder Schleswig-Holstein angehören, können 
Ab�chliigc oder Kir Fricdhofsbcnutzcr au!<c-rhalb diL'ses Perso
nenkreises zu�chlägc 1.u den Crabnutzung;;gebührcn n1rgc
sehen werden. Das gilt nicht, \\enn die Kommunalgemeinde 
Zuschüsse für den Friedhof gewährt oder das Friedhofsgelän
de dem kirchlichen Friedhofsträger kostenlos zur Verfügung 
stellt. Die Abschläge sollen nicht mehr als 33 1 /3 % der Gebüh
ren betragen, die Zuschläge 50 o/r nicht übersteigen. 

(10) Friedhofsunterhaltungsgebühren sollen künftig in der
Regel nicht mehr erhoben, sondern in die Nutzungsgebühren 
einbezogen werden. 

§9
Amtliche Bekanntmachung 

(1) Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen
sowie deren Änderungen und Ergänzungen sind amtlich be
kanntzumachen. Die Bekanntmachung muß rechtsstaatlichen 
Anforderungen genügen. 

(2) Die amtliche Bekanntmachung geschieht in der ortsübli
chen Weise. Die Form wird durch die Grölse der Gemeinde 
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bzw. des Friedhofsträgers und die örtlichen Verhältnisse be
stimmt. 

Grundsätzlich wird empfohlen, die Friedhofssatzungen und 
Friedhofsgebührensatzungen im Yollständigen Wortlaut in 
d L'f iirtl i,·lwn Prc,,L' oclL•r ci 1wm kt 1111 mun,1len bzw. st,1 ,1 tlichcn 
Verkündungsblatt zu verLiffentlichen. Wenn bei einem kleinen 
Friedhof die Kosten der Veröffentlichung des gesamten Textes 
der S,1tzung nicht I crlrctcn WL1rden können. ist die nillshindi
ge Fricdhobsat1ung b111·. l;riedh,1hgebi.ihrcns,1lzung durch 
Aushang in einem jedeueit allgemein zugänglichen Schau
kasten der Kirchengemeinde oder der Kommunalgemeinde 
bek,mnt/umaclwn. Die D,lUL'r de, Aushang, mul; mmdestens 
einen Monat betragen. Hierbei werden der Tag des Beginns des 
Aushangs und der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet . Der 
Ort und die DauL'l des /\u,hangs '.oind ,·orlwr in der iirllichcn 
l'ressc bckanntLumachen. 

Für Friedhöfe im Bereich der Freien und Hansestadt Ham
burg sollen die Friedhof,s,,lzungcn und FricdhofsgL·bühren
sc1tzungen im Amtlichen Anzeiger 1·eröffentlicht werden. Zu
sätzlich wird eine mehrmalige Kanzelabkündigung empfoh
len. 

Eine Auslegung der Satzungen, L.ß. im l'aslorat oder ßüru 
der Kirchengemeinde, genügt nicl1 t den rechtsstaatlichen An
fnrderungcn. 

(3) Ern Belegexemplar der Veröffentlichungen ist zu den
Friedhofsakten zu nehmen. 

(.Je) Die Sat/ungen dürkn frülwstcns in Kr,1lt trdl'n 
- bei n11lständiger Veröfientlichung in der Presse oder in

kommunalen bzw. staatlichen Verkündungsblättern am Ta
gL' n,Kh der\ LT<1llentliL"hu11g,

- bei Aushang am Tage nach Ablauf der Aushangsfrist.

/Ci 1() 
Gewerbliche Arbeiten 

(1) Die Ausführung von gewerblichen Arbeiten durch Ge
\';erbctrcibendc bl'cLirf der Zul,1ssung durch dL1n FriCLlhofstrii
ger. 

(2) Arbeiten auilerhalb der offiziellen Arbeitszeit der Fried
holsver11 altung durch dL·n C:e\1 erbdreibenden sind nicht 
statthalt. Der Friedhofstrc1ger kann Ausnahmen hierwm zulas
sen. 

(3) V\citerL' [in/elheiten sind in der FriL·dhofss.it/ung 1.u
regeln. 

(4) Vermittlungstätigkeiten für Gewerbetreibende sind den
l·riedhoJ,mit,1rbL·ill.'rn niL"ht gestittd. SiL1 sind bei dn Einsll'l
lung au! das Verbot der \ ermittlungstätigkeit hinzuweisen.
Die Belehrung ist aktenkundig zu machen.

(5) Der Friedhofsträger kann bei Bedarf gewerbliche Arbei
ten in eigener Regie durchführen. Er kann sich auch die gärt
nerische Anlage einzelner Grabstätten und von Grabstätten 
auf bestimmten Grabfeldern vorbehalten. 

(6) Mitarbeiter auf kirchlichen Friedhöfen dürfen auf diesen
gewerbliche Friedhofsarbeiten grundsätzlich nicht auf eigene 
Rechnung ausführen. Ausnahmen bedürfen der besonderen 
Genehmigung. Diese soll nur für den Fall erteilt werden, daß 
am Ort kein geeigneter Gewerbebetrieb dafür vorhanden ist 
und der Mitarbeiter die Arbeit außerhalb seiner Arbeitszeit 
verrichtet. 

§ 11
Verkehrssicherungspflicht 

(1) Die Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhof obliegt
dem Friedhofsträger. Zur Verkehrssicherungspflicht gehören 

insbesondere der \·erkehrssichere Zustand der Verkehrsflä
chen, die St,rndfestigkcit der B:iunw, diL· St,rndsicherheit clL-r 
Grabmale und die vorgt'schriebene Schneeräum- und Streu
pflicht. 

(2) /ur Vermeidung Ion Sch,1densers,1l1anspn1clwn und
strafrechtlichen folgen sind die Grabmale mindestens einmal 
jährlich - nach der Fro5tperiode - einer Lberprüfung auf ihre 
Standsicherheit 7U unter;iehen (1 gl. � 7 .'.\bs. 2 der UnfollYcr
hü tungs1'orsclm tt .Jc.7 dl'r Carlen ba u-Lkru fsgenusscnsch,11 l l. 
Der verkehrssichere Zustand der Bäume ist einmal jährlich zu 
kontrollieren. Das Ergebnis der Überprütung ist· schriftlich 
lcst1uhaltcn. 

(3) Bei festgestellten .\fängeln auf Gräbern sind die l\ut
zungsberechtigten aufzufordern. diese innerhalb angemesse
ner Frist ;u bcSL'itigen. Der Fril'd lwfslr;igcr hat die lksl'itigung 
der Mängel zu überprüfen. Sind die Nutzungsberechtigten der 
Auffordenmg zur Beseitigung der festgestellten Mängel inner
halb der gesd/tL1n Frist nichl n,1chgekornmcn, h,it der Fricd
hofstriiger durch geeignete Mailnahmen die Verkehrssicht'r
heit herzustellen (z.B. durch Niederlegen des Gr2,bmals). Die 
entstehenden Kosten h<'lt der Nutzungsbcrc,chtigtl' /.ll tragen 

(4) ln bereits bestehenden fallen der \·erkehrsgdährdung
hat der Friedhofstr,iger alle erforderlichen Mal.'nahmen zu 
ergreifen, d,m1it niemand zu Schaden kommt - wie z.ß. 
Niederlegen n1n Crabstcincn und Sperrung \'On \\egen oder 
Gräbern. 

( 5) Für even tu elk Sc hadcnscrs,1tz,rnsprüchc wird hi ngc,1·ic
sen <1ul die durch die \iordclbische [1.-l.uth. Kirche <1bgc
schlossenen Sa mmel-\ ·ersicheru ngen (insbesondere Hatt
pflich t- und Lnfallversicherung). 

§ 12
13cstattu n,l',cn 

Für Bestattungen sind die gesetzlichen, ordnungsrechtlichen 
und gesundheitsrechtlichen Vorschriften sowie die Unfallwr
hütungworschriften 1·crbindlich. Wcitl'rL' [iivcllwitcn sind in 
der I ricdhofss,ltzung zu regeln. 

� 1 C:

Friedhofsbauten und ihre Umgebung 
(1) Bei der Planung , cm Friedhofsbauten jeglicher Art ist

nach dL·r Allgemeinen \·crwaltungs,mordmmg übL-r l'bnung 
und Genehmigung von Bauvorhaben vorn 23. Mai 1977 in der 
jeweils geltenden Fassung beim .\lordelbischen Kirchenamt 
vor Finleitung der Ltiuptrnung bzw. n1r jeder lktciligung 
eines "..\rchitekten die Bauberatung zu beantragen. 

(2) Ebenso ist in Schleswig-Holstein bei allen Umgestaltun
gen von Friedhöfen und denkmalgeschützten Gebäuden und 
Grüften einschließlich einer Veränderung von Friedhofsmau
ern oder eines Baumkranzes um den Friedhof herum nach Art. 
25 des Kieler Staatskirchenvertrages und § 9 Abs. 1 Buchst. c 
des Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmale über das Nor
delbische Kirchenamt das Benehmen mit den Stellen der staat
lichen Denkmalpflege herzustellen. 

In Hamburg sind die Bestimmungen des Denkmalschutzge
setzes vom 3, Dezember 1973 in der jeweils geltenden Fassung, 
insbesondere die§§ 9 und 10, einzuhalten. 

(3) Im Einzelfall können sich für Alleen oder Einzelbäume
Erhalhmgsgebote aus örtlichen Baumschutzsatzungen oder 
aufgrund allgemeiner Festlegungem im Landschaftspflegege
setz ergeben. In diesem Fall ist vor einer Veränderung die 
Zustimmung der jeweilig zuständigen Landschaftspflegebe
hörde einzuholen. 
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§H
Cr:ibl'r dn Opfer\ ,,n Kril'g und Cc11 ,1lthcrrsch,1fl 

Die \-erpflichtung zur Erhaltung der Gräber der Opfer Yon 
Krieg und Gewc1ltherrschaft, an denen ein dauerndes Ruhe
recht bL•,-,teht, t)bhq_>,t der Bunde,-,rL·publik Dc•utschl,rnd. Ein/.cl
heiten regelt die sta,itliche Gesetzgebung, insbesundere d,1s 
Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewalt
hcrrsch,,ft vom 1. [uli l CJh'i (BCBJ T 5. 6fl'i) und die .\1lgemein,· 
Ven1·allungsnlJ:ad1rift /Um Cr;ibcrgec.l't/ nim 3. \Liu llJt):
in den jeweils geltenden Fassungen (Gern. Ministerialbl,itt 
Nr. 24l. 

§ 1:;
Ano1wrne Bestattungen 

1\nPn\·mc' Cr:ibc·rfclLkr „ollen nur bL'i fü•d,,rf ,rngclc-gt wer
den. Sie dürfon dl'n C:hc1r,1kter de:- friedhub nicht pr:1gen. Die 
Beratung der Hinterbliebenen im Sinne des kirchlichen Auf
trags der Verkünciigung :mgesichts von Tod und E11·igkeit snll 
,-,i, h ,rnch auf die gq;c11 L'ine c1nom·me lk�t.ütung zu t·rhebl'n
den Bedenken erstrecken (vgl. § 1 der Richtlinien). 

§1/1
Aul5erdienststellung und Ent11·idrnung des Friedhofs 

(1) Sollen auf einem Friedhof Bestattungen nicht mehr vor
genommen werden, k,rnn seine .\utscrdienshtellung c>rt

l

ilgen. 
Die Außerdienststellung kann sich auch auf einzelne Teile des 
Friedhofs bzw. einzelne Grabfelder beschriinken. 

(2) l)ie 1\ul;,·rdiL'nstskllung L·i11L'S hieLlhols ,-,()]! nur bL'~
schlossen werden, wenn zwingende Gründe eine solche Maß
nahme erfordern. Zuvor ist die Stellungnahme der aufsicht
führt·nliL·n Stelle· L'i1vull()len. In Schk,-,wig-f lolstcin bt·LL1rf die 
Außerdienststellung eines Friedh,)fs der Genehmigung der 
Ordnungsbehörde(§ 2 Buchst. a \·o zur Änderung der VO zur 
Regelung der Zustiindigkeit der Lrndes- und KreispolizeibL'
hördt•n 1 

(3) :\ach seiner Aufserdienststellung ist \·om FriedhofstL\
ger diL' Vc•rkehrssicherlwit ,rnf dl'm 1:riedh1,f \1·eitl'rhin /Lt gL'
w:ihrlci.sten. 

(4) Die Ent\1·idmung emes Friedhofs oder eines Friedhois
teib ist erst n,Kh AußL·rdienststt•llung und n,ich .\bl.mi LlL'r 
Ruhezeit der lctzkn 13e.stc\ttung suwie allL·r Nut/ungsrechk' 
möglich. Es wird empfohlen, zusätzlich eine ,,Pietätsfrist" zu 
wc1hren. Durch die F:nt\1·idmung eines Friedhofs bzw. eines 
Fril'dh1,tsteib crlulgt die \VieLkrl•L'fslellung .sl'iner l('llen Ver
kehrst ahigkei t. 

(5) Beschlüsse des Kirchenkreises über die F.ntwidmung l'i
lll'S l·ricdhofs c)dt'f von fricdhof,1L·ikn bedürfen Lkr kird1e11-
aufsichtlichen Genehmigung des _\Jordelbischen Kirchenam
tes (Art. 38 Buchst. 1 Verfassung NEK). Im übrige bedürfen 
derartige Beschlüsse der Genehmigung der aufsichtführenden 
Stelle, soweit es durch Kirchenkreissatzung bestimmt ist. 

(6) Im Interesse der Erhaltung von denkmalswerten Gegen
standen und von Naturdenkmalen ist vor der Außerdienststel
]ung und Entwidmung eines Friedhofs die Stellungnahme des 
Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen. 

(7) Die Aul5erdienststellung und Entwidmung ist amtlich
bekanntzumachen (ygJ. § 9 Abs. 2). 

§ 17
Rechtsbehelfe, Rechtsmittel 

(]) Entscheidungen des Friedhofsträgers, die den Empfän
ger belasten - wie z.B. Ablehnung von Anträgen, Aufforderun
gen zu Gebührenzahlungen oder zu bestimmten Handlungen 
oder Unterlassungen-, sind Verwaltungsakte und daher mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekanntzuge
ben !"i§ 'iR unc1 70 Ven1·,11tungsgerichhnrdnung). 

(21 Gegen l:.ntscheidungen des Friedhu!strägers ist der \Vi
derspruch zulässig. Als Widerspruch gelten auch Beschwer
dC'n gC'm:iG ;\rt. 116 ;\b,. 2 Vcrtc1sstmg "\TK. Der Widerspruch 
ist innerh,1lb t·me� Monats, n<1chdem Lkr Verwaltungsakt bt'
kanntgegeben worden ist, bei der Stelle einzulegen, die die 
Entscheidung getroffen hat(§ 4h Ziff. 1 Einführungsgeset;, zur 
Vl'rt,1ssung f\. f Kl. Dil' f'ri,-,t wird ciuch du r, h Fin IL·gung bei ckr 
Stelle gewahrt, die den Venvc1ltungsakt erlassen hat. 

(?,) Hilft der Friedhoistriiger dem Rechtsbeheli nicht ab, so 
ist LT cil'r .iut�ichthihrt·nden Stl'ile (\·gl. §:; ;\b,-,. (,1 \Or./tilcgc·n 
(§ 46 Ziff. 1 Einführnngsgesetz zur Verfassung NEKL Uber den
\Viderspruch ist innerhalb von drei Monaten zu entscheiden.
Der\ Vidersr7ru, hsbe„cheid ist /U begründen, mit L'incr Rc,·hts
mittelbelehrung zu versehen und zuzustellen (§ 46 Ziff. 2
Einführungsgesetz zur Verfassung NEK i.V.m. § 73 Abs. 3
Ven1 ,1 ltungs;c:crichtst)rdnu ng). ClC'itlvei tig ist /ll c'n lschcidc·n,
11 er cl ie Kuslt'n trjgt.

(4) Gegen die Widerspruchsentscheidung ist die Klage \'ür
Lkm Ven1·c1lt•.mgsgericht zul:issig. Sie mut� irnwrh,,lb ciiws 
Mun,1ts nach der Zustellung des Widerspruchsbescheides ge
gen die Körperscl1c1ft erhoben werden, deren Behörde den 
Verwalhrngs,1 kt erlassen hat (c'i 7R Verwaltung�gerichtsord
nunh !. 

(5 l Ergänzend gelten die Bestimmungen der \ erwaltungs
gerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

§JS
Um\1't'lt- und '\aturs,-hutz 

(11 Den ßelcmgen des Umweltschutzes auf den kirchlichen 
Friedhöfen ist Rechnung zu tragen. Die kirchlichen Friedhofs
tr/igl'r sollen ihre Friedhöfe ab iikologischc Rücbugsgebide 
um11dtfreundlich gL·stc1lten und bewirhchaftt>n. \Veill're ge
eignete Maßnabmen sind dem m1 Anhang 3 beigefügten Jvlerk
blatt für den Lmwelt- und l\'aturschutz auf den kirchlichen 
hiL'dhiik'n /lt l'lllnehmen. 

(21 Die Friedhofsträger haben darauf hinzuwirken, daß auf 
die \·erwendung von Kunststoffen und umweltgefährdenden 
Stl,fkn \'L'r/ichll't wird. f·ntsprL'tlwmfr BestirnmungL'n sind in 
die 1-riedhofssatzung aufzunehmen. 

� 1 c) 

Kirchenkreisbeauftragte für das Friedhots\1·esen 

Cl) [eder Kirchenkreis bestellt für seinen Bt>rcich einen Be
;1u!tr,1gten für das hicdhoJ..,\, esen. DL·r Kirchenkreisbt•,1uf
tragte muß für seine Aufgabe persönlich und fachlich geeignet 
sein. Die Bestellung des Kirchenkreisbeauftragten ist dem Nor
delbischen Kirchenamt mitzuteilen. Das '.':ordelbische Kir
chenamt führt eine liste der Kirchenkreisbeauftragten. 

(2) Der Kirchenkreis hat für den Kirchenkreisbeauftragten
eine Dienstanweisung zu erlassen, in der Art und Umfang 
seiner Aufgaben festgelegt sind. Er soll bei allen wichtigen 
Fragen beteiligt werden, insbesondere bei Friedhofsneuanla
gen, -erweiterungen, Satzungs- und Gebührenfragen. 

(3) Der Kirchenkreisbeauftragte soll die Mitarbeiter von
kirchlichen Friedhöfen seines Bereiches zu Arbeitstagungen 
zusammenrufen. 

(4) Die Kirchenkreisbeauftragten sind zur Arbeitsgemein
schaft der Kirchenkreisbeauftragten für das Friedhofswesen 
zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft kommt in 
der Regel zweimal im Jahr zu Arbeitstagungen zusammen. Sie 
wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertreten-
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den Vorsitzenden. einen Protokollführer, einen Schatzmeister 
und bis 1u 1wd ßc,isit;er. Diese bildl'n den \-orst,1ncl 

(S) Die Arbeitsgemeinschatt der Kirchenkreisbeauttragten
kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsord
nung bL'LLirf der 7'.ustimmung durch das '\"ordelbi,-,che Kir
chenamt. 

(6) Die Kosten der Arbeitsgemeinschaft \,·erden im erforder
liclwn Lmfong, t,n den Kirclwnkrei�en gdr,1gen. 

(7) An den Arbeitstagungen der Arbeitsgemeinschaft neh
men vom Nordelbischen Kirchenamt der l'.uständige Dezer-
1wnt sm, iL' der 5:ichgebiehll'iter hi r das rm•dhofswesen ll'il. 

§ 20
Sch lu1,lwstimmungen 

(1) Diese Richti111ien treten am I age nach der Veröffentli
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofsrichtlinien 
,om 2n.2.19S7 au!<er Kr,11t. 

(2) Entgegenstehende oder gleichlautende kirchliche Ver
waltungsbestimmungen für das FriedhofS\\-esen werden mit 
TnkrafttrL•ten diL'SL'r Richtlinien aufgehoben 

* 

Anhänge 
zu den Friedhofsrichtlinien 

vom 18. Februar 1992 

,\nhang 1: Mu:--tL'r-Fnedh,1fssalzung mit Himvt•isen 

Anhang 2: Muster-Friedhofsgebührensatzung mit Hinweisen 

,\nh,lfü\ 1: MerkbL1tt hir dc'n Um\, l'lt- und \:,1turschutz ,rnl 
den kirchlichen Friedhöien 

Anhang -l: Rechtsquellensammlung 

:\nh,m,.; '1: Muskr. Vordrucke, T1.",fl,eispiek 

Anhangl 

a) Christliche Gabmal-S,,mbole
b) TL'\ tbl'ispil'iL' für die \'c•riiffcntlichung \ un

S,, tLungen
c) Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung
d) ,\nlr,,g auf Frwerb clc-s Cr,1hrntzungqechls
e) ßectimmung über die Nachfolge im

Grabnutzungsrecht
f) LrJ...unde übc'r diL' \-1.·rkilrnt\c. des

G rabnutzungsrccht„
g) Antrag auf Genehmigung zur Aufstellung

ei1ws Gri1bmals
h) Mu�ter eineo Crabpikgc-Vertrages
i) Muster einer Kostenaufstellung für einen

Grabpflege-Vertrag

Muster 
Friedhofssatzung 

für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Nach Artikel 15 Abs. 1 Buchstabe m der Verfassung der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche hat der Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde _______ in der Sitzung 
am __ � . die nachstehende Friedhofssatzung beschlossen: 

Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 

sichtbares Zeichen der \-ergänglichkeit des Menschen. Er ist 
zugleich l.'in Ort, an dem di1.• Kinlw dit' fü,tschaft wrkündi,�t, 
d,lls Christus ckrn Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige leben geben wird. Aus dieser 
Erkenntnis und in dieser Gewilföeit erhalten Arbeit und Ge
stallu ng ,rnf dL'm hied ht1f Richtung und \\eisung. 

§ 
§ 
§ 3

§ 4
§ s

§ 6

§ 7
§ 8
§ 9
§ 1 ()
§ 11

§ 12
§ 13
§14
§ l'i
§ lb
§ 17
§ 1S
§ 19

� 20 
§ 21

§ 22
§ 23
§ 2-l
§ 2'i
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
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I. Allgemeine Vorschriften

� 1 
GeltungshL'rL·i,·h und Friedh,,t,/1\'L'Ck 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den n,n der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde ______ _ _ __ getragenen Friedhot in 
seiner je,\·eiligen Größe. 

(2) Er dient der Bestattung aller Pcrsuncn, die bei ihrem
1\blL'bcn ihrc·n Wohnsit/ im i)L'reich der Kir,he•ngemeindl'(n, 

hatten ,,,lcr ein Recht auf lk·�t,1tlung in eim·r 
bestimmten Grabstätte besaßen. Ferner ,1·erden bestattet Per
sonen, die n1r ihrem Tode zwar außerhalb des Bereiches des 
Friedhofsträgers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pflegehei
men), jedoch unmittelbar davor im Bereich des Friedhofsträ
gcrs \\·,1hnhaft waren. 

(:S) DiL' Bestattung andcre•r l'crc,oncn b,·dc1rf der vorlwrigL'll 
Lustirnrnung der FriedhofsH•rwallung. 

§2
Ven1·,\ltung des Friedhofs 

( 1) Der Friedhof i„t eiiw u n�elbständigt.· \n,t,1lt de„ iiffl'Jltli
chL'n l<.L·chh. 

(2) Die \'erwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser
Friedhofssatzung, den sonstigen kirchlichen Bestimmungen 
und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 

(:S) \fit der Wahrnehmung der laufenden Vcrwaltungs;mf
g,1ben kc1 nn der Kirche•m·, ,r„t,1nd einen ,\ u c,c,chuF oder eint· 
kirchliche \'erwallungsc,tellc- be,1uHragcn 

(.Je) Im Zusammenhang mit einer Be.stattung oder Beiset
zung, \'erleihung, Verlängerung oder Lbertragung des :\ut
zungsrechts an einer Grabstätte, Zustimmung zur Errichtung 
eines Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen, Zulassung 
\'On Gc1\c-rbetreibL'mkn ,,11\·ie mit der lrlwl,ung von Cebi1h
ren und Fntgelten dürkn F'ersonenbe•/oge'lle' Daten erht1h•n, 
vcrarbeitt't und genutzt 1\·erden. 

§3
Außendienststellung und Ent1\·idmung 

( 1) Dn Friedhof, Friedht1f„teile oder t'lll/L'lne Cr,,bst,iltC'n
kiinnen ,1us wichtigem Crund in beschr;inkll'm Umtang al1i:c'r 
Dienst gestellt und ent\1·idmet werden. 

(2) ),'.ach Anordnung der beschränkten Außendienststel
lung werden Nutzungsrechte nicht mehr ,·er liehen. Bestattun
gen dürfen nur für eine naher festzuset1ende Übergangszeit 
auf t.k•n ( ;r,1bsUitten vorgem,mmen werd,·n. fur die noch i\ul
zungsrL•,hlc' bc•c,tehen. Firn' \'L•rl;ingenmg ,lc-r \:ut/.ungsrechlL· 
ist lediglich zur i\npassu ng ,,n die jl'weiligL' !Zu hezeit zul;issig. 

(3) Nach Anordnung der Außendienststellung dürfen Be
stattungen nicht mehr vorgenommen werden. Soweit dadurch 
das Nutzungsrecht vorzeitig erlischt, hat der Grabberechtigte 
Anspruch auf Zuweisung einer anderen gleichartigen Grab
stätte für die restliche Nutzungszeit sowie auf kostenfreie 
Umbettung des Bestatteten. Der Umbettungstermin soll den 
Berechtigten möglichst einen Monat vorher mitgeteitl werden. 

(4) Das gleiche gilt, wenn aus zwingendem öffentlichen In
teresse die Einziehung einzelner Grabstätten angeordnet wird. 

(5) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhe
stätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung des ge
samten Friedhofs wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen 
sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

(6) Die Ersatzgrabstätte nach Absatz 3 und 4 ist auf Kosten
des Verursachers in angemessener Weise anzulegen. 

(7) Die Aul<erdienststellung, Entwidmung und Einziehung
sind mnllich b0kanntzumache•n fki Wahlgrabstcilkn ist c1ulser
dcm der l\ul/ungsherechtigk "hrittlich /.u ben,1chrichtigen, 
solern seine· ,\nschritt dem hwdh,1btr;:iger bekcmnt je,[ 

II. Ordnungsvorschriften

s-± 

Öffnun,g,/.eiten 

(1) Der hie•d h, if ist w;ihrend der ,m den ling;inc;cn hek,1nnt
gegebenen Zei tc>n für den ße„uch geüttnet. 

(2) Aus besonderem AnlaG kann das Betreten aller oder
einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagt \\·erden. 

\'crhallt.·n auf d,·m 1:riedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Fnedhof der Wurde des Ortes
angemessen zu \'erhalten und .�uGerungen, die sich in verlet
zender Weise gegen den christlichen Glauben richten, zu un
terlassen.

(2) ;\uf d,·m I riedhof i½t es m,bL·sonderc nicht g,•�lattd,
,l) die Wq;c mit F,1 hrzeugen ,1 llc-r .\rt - ,rnsgenomnwn Kinder

wagen, Rollstühle, l land1\·agen und die nlll den Gewerbe
treibenden benötigten Fahrzeuge - zu befahren, 

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und
gewerbliche Dienste anzubieten, auch nicht durch Anbrin
gen \'(m Firmenschildern.

c) ,rn Sonn- und 1:eiertc1gen ,\rl•L'ikn auv.ufiihre•n.
d) in der :\,ihe \'On ßeslattung,fcicrn störende .-\rbeilen zu

\'errichten,
e) Druckschriften zu verteilen,
f) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzula

gern,
g) fremde Cr,1b„t:itkn und die• Friedhof„anlagl'n ,1ut�erhalb

der Wege zu betreten, zu besclüdigen oder zu \Trunreini
gen,

h) zu lärmen und zu spielen,
i) Hunde unangeleint oder sonstige Tiere mitzubringen.

1 )ie Frieclh, \hn'nva ltung Lmn .\ usn,1hmen /uL,,,,t.·n, soweit
sit.· mit dem /1\ L'Ck des 1:riedhPf„ und seiner Clr,1 nu ng verein
bar sind. 

(3) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen
der vorherigen Zustimmung der Friedhofsven\·altung. 

(4) Der Kirclwnvorstand kann weitere RegdungL'n für die
Ordnung auf dl'm Fric'dhot erL1,,,en. 

(5) Die ,\n,1rdnungt.•11 des hiL'dhofsperson,ib �ind /.U befol
gen. Der Kirchenvorstand kann Personen, die der friedhofs
satzung wiederholt zuwiderhandeln, das Betreten des Fried
hofs untersagen. 

§6
Gewerblche Arbeiten 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige
Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof 
der vorherigen schriftlichen Zulassung durch den Kirchen vor
stand. Die Zulassung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der 
Gewerbetreibende den '.\iachweis seiner fachlichen Qualifika
tion erbringt und persönlich zuverlässig ist. 

(2) Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in
die Handwerksrolle, Antragsteller des handwerksähnlichen 
Gewerbes ihre Eintragung in das Verzeichnis gern.§ 19 Hand
werksordnung und Antragsteller der Gärtnerberufe ihre Ein
tragung in das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer nach
zuweisen. 
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(3) Für eine einmalige gewerbliche Tätigkeit auf dem Fried
hof kann der Kirchenvorsl,md aui die Vnrbgc' dC'r l\,1ch\\·1:•ise 
gern. 1\bo. 2 vcuichlcn, 1n·nn dt'r J\nlragstcller übL'r eine 
Zulassung für ge\\·erbliche .--\rbeiten auf einem anderen kirch
lichen Friedhof \·erfügt und diese Zulassung \·orlegt. 

(-t) Die Cl'Wt•rl,dreibenden und ihre ßcdie1blden hc1bcn die 
Friedhoissatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 
beachten. Die Ge1,·erbetreibenden haften für alle Schäden, die 
sil' oder ihre ßt·dienslt'l1:·n 1m Zus.imml•nh,m\_• mit ihrer T,itig-
keit auf dem Friedhof schuldhaft \·erursache;�. 

(5) Ge\1·erbliche Arbeiten dürfen auf dem Friedhof nur wäh
rend Lk·r nm der Friedh,1hn·rw,1ltung ll'"tgest'l/ten Z1:·iten 
durchgeführt werden. 

(6) Die Zulassung kann durch schriftlichen Bescheid des
Kircht·n 1·, irsl,md L'o widerruJcn wt'rdcn, wenn der Cvwerbt•
treibende trotz "·iederhol ter Mahnung gegen die iür den 
Friedhof geltenden Bestimmungen verstoßen hat oder die Vor
,rnssetzungcn für die Frtcilung der ZuL1ssung cntL1llvn sind. 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§7
Anmeldung der Bestattung 

( 1) ßc·-tc1ttungen sind unter Beibringung Llcr gcst't/lich \'Llr
geschriebenen Cnterlagen rechtzeitig anzumelden. \\ird eine 
Bestattung in einer vorzeitig erworbenen Wahlgrabstätte bean
l rc1gt, ist d,1s Nul/tungsrecht n,1clvu1\·eisl'n. 

(2) Die Friedhofsvenvaltung setzt im Einvernehmen mit
den Beteiligten Ort und Zeit der Bestattung iest. 

§8

Särge und Crnen 
(1) IJll' S;irge 1missen k,t gefügt und S\l ,ü,gedilhtel sl'in.

daß jedes Durchsickern Hm Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg ,·envendet werden,

der gl'cignt'l ist n,1ehh,1ltig die 11!11 sikalisclw. clwrnischc lldl'1 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern und der die Verwesung der Leiche nicht inner
halb der lestgl'sd/ten l<uht'lrist l'rm,iglicht 

(3) Für die Bestattung in zugä.nglichen, ausgemauerten
Grüften sind nur \,letallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 
1ugela,sen, die luftdicht \L·rschlosoen sind. 

(-tl Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, im J\littelmaß 
0,68 m hoch und 0,65 m breit sein Für größere Särge ist die 
Zustimmung der 1:riedhL>b1·L•rw.iltung hei der ;\nmeldung 
der Bestctttung emzuholen. 

(5) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbe
kleidung gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre
chend. 

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen
verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 

§9

Ruhezeit 
Die allgemeine Ruhezeit beträgt 
für verstorbene Kinder bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 
für Urnen 

--·--·· Jahre 

···-- Jahre
___ Jahre

§ 10
J\u,lwben der Cr;iber 

(1) Die Gräber werden von Beauftragten der Friedhofsrer
waltung ausgehoben und wieder zugefüllt. 

(2) DH· Tide ckr l'im.l'lnen Cr:1 bn bctr,ic',t \ on d n Erdobc·r
fläche (ohne Grctbhügell bis zur Oberkante des Sarges minde
stens 0.90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 rn. 

(3) Dit· Cr,ibl'r fiir Frdbl'slattungen müssen \ ,111ein,mdt'r
durch mindestens 0,30 rn starke Erdwände getrennt sein. 

§ 1 i
Lmbettungen und .--\usgrabungen 

(1) Die Ruhe der Toten soll grundsätzlich nicht gestört wer
den. 

(2) Bei Vorliegen eines berechtigten Gnmdes kann der Kir
chenn,rstand einem Umbettungsantrag zustimmen. Die staat
lichl'n Vorschritten sind /ll bt'<lLhll'n. Umbdtung,·n aus ci1wr 
Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte des gleichen 
Friedhofs sind stets urn:ulässig. 

(3) :\ntr.igsl•c·rcchtigt h·i Urnbettungl'n ,ms Rei hengr,1 hslc1 l
ten sind der Ehegatte und die Verwandten 1. Grades, bei 
Umbettungen aus Wahlgrabstätten der je\\·eilige I\utzungsbe
rechtigte. Dil' f.::(1sten iür dil' Urnbl'tlung und für di,·\Viedt'rin· 
standsctzung der dddun.:h besch,idiglen :-,,_achbargrnbst;itten 
und . ..\nlagen hat der Antragsteller zu tragen. 

/4) :\us :,.wingendl'n Crümkn dc·s tiffc·ntlichen lntL·re�st'S 
können Leichen oder ,\,c.hen in em dnderc� Crnb gleicher ,\rt 
umgebettet werden. Die '.\iutzungsberechtigten sollen vorher 
gehört werden. 

(5) Der Ablctur der Ruhe- und der Nutzungszcil 11 ird durch
eine Lmbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(6) Bei Winivrbelegung n,1lh .\bbuf der Ruhe/t•it kiirnwn
noch nirhctndene Leichen- oder .--\schenre,te in dem betreffen
den Grab unter der Grabsohle erneut beigesetzt werden. \lit 
Zustimmung dL•s Kirclwnnirsh1ndes können sie auch in beleg
ten Cr,ibst;illen hl'igcsd/l \HTdcn. 

(7) Grabmale und Pflanzen können umgesetzt werden,
wenn Gestaltungshetirnmungcn d1:'s neuen Gr,1blddcs nicht 
L'nlgegenstL'lwn. 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als Urnbettungszwek
kl'n 1\'ieder ,1uszugrnben, bed,1rf behiirdliclwr oder richterli
chl'r :\nurdnung. 

IV. Grabstätten
§ 12

Allgemeines 
(1) Die Grabstätte bleibt Eigentum der Kirchengemeinde.

An ihr werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach 
Maßgabe dieser Satzung verliehen. 

· 

(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur im Todesfall ver
liehen. Bei Wahlgräbern kann der Kirchenvorstand Ausnah
men zulassen. 

(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von
Nutzungsrechten an Grabstätten in bestimmter Lage sowie auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

(4) Die Grabstätten werden angelegt als
a) Reihengrabstätten
b) Wc1hlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
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(5) Die Grabstätten haben mindestens folgende Größe:

a) Grabsfattcn für Frdbc,t,1ttung bL'i Sargl.mgc bis 120 cm,
Länge: _______ _____ Breite: _ ____ ___ _ 
bei Sargliingrn über 120 cm 
Linge: Breite: 

b) Urnengrabstätten
Breite: 

lm übrigen ist der Gestaltungsplan für den Friedof maß
gebend. 

� lJ 
Reihengrabstätten 

(]) ReihcngrahtiittL'n sind Crab,t;ittl'n für Frdlx·st,1ttungen, 
die im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das "\Jutzungsrecht kann nicht 
verlängert werden. 

(2) ln jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet
werden In Ausnahmefällen kann ein Kindersarg bis zu einer 
Linge \·on 10(1 cm zus.°it!'.lich beigeset/t ,,·erden, s\lfcrn die 
Ruhezeit dadurch nicht uberschritten wird. 

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen da
von wird/, Mon,ltc vor Ablauf der Ru hezcit durch ein f Jinweis
schild auf dem betreffenden Grnbfdd bek,rnntgem<1clll.

§ 14
\\".i hlgrabs Litten 

(1) Wahlgrabstätten 'serden als Sondergräber mit einer oder
rnehrL'rt'n Grabbreit('n \·ergeben. 

(2) Das NutLungsrecht wird aut Antrag durch Ausstellung
einer Urkunde verliehen. Die Urkunde wird nach Zahlung der
frstgdztt'n Gd1t1hrcn ausgchiindigt.

(3) In jeder Grabbreite darf nur eme Leiche bestattet werden.
In Ausnahmefällen kann ein Kindersarg bis zu einer Länge von
100 cm zusiitz]ich beigec;c,tzt werden.

(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte
und seine Angehörigen bestattet werden. Als Angehörige im 
Sinne dieser ße<;timmung gellen: 

a) der Ehegatte
b) die Kinder
c) dit> [nh·l in dL'r Rcilwnfolgc dc'r Berechtigung ihrer V,ikr

oder Mütter 
d) die Eltern
L') die Cescln\"lsler
f) die Ehegatten der unter b), c) und e) genannten Personen.

(5) Die Bestattung anderer Personen bedarf der Zustim
mung des Nutzungsberechtigten sowie der Einwilligung der
Friedhofsverwaltung.

§ 15 
Nutzungszeit der Wahlgrabstätten 

(1) Die Nutzungszeit beträgt _ __ Jahre, beginnend mit
dem Tage der Zuweisung. Das Nutzungsrecht kann auf Antrag 
nur für die gesamte Grabstätte gegen Zahlung der in der 
Friedhofsgebührensatzung vorgesehenen Gebühr verlängert 
oder wiedererworben werden. Wird das Nutzungsrecht nicht 
verlängert oder wiedererworben, so erlischt es mit Ablauf der 
Nutzungszeit. 

(2) Der Nutzungsberechtigte hat selbst für eine rechtzeitige
Verlängerung oder einen rechtzeitigen Wiedererwerb zu sor
gen. Der Ablauf der Nutzungszeit wird 6 Monate vorher durch 
einen Hinweis auf der Grabstätte bekanntgemacht. 

(3) Überschreitet bei einer Bestattung die Ruhezeit die noch
l.rnfL·ndL' Nut1ungszL·it, su bt das Nutzungsn·cht L'nhrrL'
chend zu verlängern, und zwar für alle Grabbreiten der Grab
stätte. Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Fried
hofsgL'bü hrL·n,,1 tzung

§ 16

Übertragung vun .'\utzungsrL'Chten an Wahlgr.,bsfattcn 

(1 l Das l\utzungsrecht an Wahlgrabstätten kann zu Lebzei
ten des Nutzungsberechtigten auf einen Angehörigen gern:iß 
§ 1-t .-\bs.-+ ül,crtr,1gcn werd('n. Die Cbcrtr,1gung ,1Llf amlL'fl'
l'ersunen bedarf der Zustimmung des 1'.irchennirstandes. 

(2) Stirbt der Nutzungsberechtigte, so geht das Nutzungs
recht ,rnf eiiwn /\ngL·h,irigL'n gcm;ig § 1-t /\bs.-+ mit dess,'n
Lustirnmung über. Der Vorrang des enwn vor dem anderen
bestimmt sich nach der in§ 14 Abs. 4 genannten Reihenfolge
mit der MaJ<gabc, dal� innerhalb der einzt'lnen Personengrnp
pt'n die füterc J 'crsun \·urrang h.i t.

(3) Die Rechtsnachfolge gemäis Abs. 2 kann der Nutzungs
berechtigte dadurch !indem, cLiJ; er das '.\:utzung,rPcht schon
zu 1.t·bzcitcn tür den F.111 seines Ablebens einem 1\ngc!H>ngen
gemäß§ 14 Abs. 4 oder-mit Zustimmung des Kirchenvorstan
des - einer anderen Person durch Vertrag überträgt. Eine Aus
fertigung des Vertrage, ist der Fricdh,,fsvenv.i1tung un\ er
züglich einzureichen.

(4 l Der neue Berechtigte hat innerhalb von 6 .\fonaten nach 
dem Rcchtsüberg,rng dw Umschreibung ,rnf sciiwn Nanwn zu 
beantragen. Die Umschreibung kann Yersagt werden, v\·enn 
der Rechtsübergang nicht hinreichend urkundlich nachgewie
sen i,t. Solange dL'r Übergang nidit ancrl-...rnnt ist. sind ]k,stat
tungen nichl zulässig. 

(5) Der neue Berechtigte i.S. dieser Vorschrift ist den Perso
nL'n glcichgL'slelll, die L'in Recht auf lkst,1ttung in einL'r lw
stimmten Grabstätte haben(§ l Abs. 2).

(6) Angellörigen der Verstorbenen darf der Zutritt zu der
Cr,il1,ti1tll' und deren ['(lege nicht venh·hrt WLTdc'n. DiL' Cc
staltung der Grabstätte steht ihnen jedoch nicht zu.

§17

Rückgabe von Wahlgrabstätten 

(1) Das l\:utzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann je
d(T/L'il, an tc·ilbek,gtcn Cr,1bst:1LlL'n erst n,1d1 /\bLi uf der ldzkn 
Ruhezeit Lurückgegcben werden. Die Ruckgabe 1sl nur fur die 
gesamte Grabstätte zulässig, Ausnahmen bedürfen der Zu
stimmung des Fricdhofstriigcrs 

(2J Für dil.' Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrab
stätten besteht kein Rechtsanspruch auf Erstattung von Fried
hofsgebühren. 

§ 18
Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten 

(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe
nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit
zur Beisetzung einer Asche vergeben werden.

(2) Urnenwahlgrabstätten sind Sondergräber, an denen auf
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit verlie
hen wird. Es werden Urnenwahlgrabstätten angelegt für zwei 
oder mehr Urnen. 

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas ande
res ergibt, gelten für Urnengrabstätten die Vorschriften für 
Reihengrabstätten bzw. Wahlgrabstätten entsprechend. 

(4) In belegten Wahl- und Reihengrabstätten können gegen
Zahlung einer Verwaltungsgebühr bis zu 4 Urnen beigesetzt
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werden; in Reihengräbern jedoch nur, wenn die Ruhezeit nicht 
überschritten wird. 

§ 19

Registerführung 

Die Friedhofsverwaltung führt einen Gesamtplan, einen La
geplan, ein topographisches Grabregister (2fach), ein chrono
logisches Bestattungs-Register der Bestatteten sowie ein Inven
tarverzeichnis. 

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 20

Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

Jede Grabstätte ist - unbeschadet der Anforderungen der§§ 
29 und 32 für Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvor
schriften - so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, 
daß der Friedhofszweck, die Würde des kirchlichen Friedhofs 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
sowie das christliche Empfinden nicht verletzt werden. 

§ 21

Wahlmöglichkeit 

(1) Neben den Grabfeldern mit zusätzlichen Gestaltungs
vorschriften werden auch solche ohne zusätzliche Gestal
tungsvorschriften angelegt. 

(2) Es kann zwischen beiden Arten von Grabfeldern gewählt
werden. Wird hiervon kein Gebrauch gemacht, erfolgt die 
Bestattung in einem Grabfeld mit zusätzlichen Gestaltungs
vorschriften. 

(3) Die Friedhofsbenutzer sind umfassend über die Wahl
möglichkeit zu unterrichten. 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 22

Zustimmungserfordernis 

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf
der vorherigen schriftichen Zustimmung der Friedhofsver
waltung. Sie ist vor Anfertigung oder Veränderung des Grab
mals zu beantragen. Der Antrag ist durch den Nutzungsbe
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 

(2) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgen
dem Inhalt einzureichen: 

a) Grabmaientwurf mit Grundriß, Seitenansicht und Rückan
sicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner
Bearbeitung sowie der Fundamentierung.

b) Wortlaut der Inschrift, Plazierung der Inschrift, der Orna
mente und der Symbole unter Angabe der Form und der
Anordnung des Materials sowie seiner Bearbeitung, 2-3
Buchstaben in Originalgröße (Maßstab 1:1).

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im
Maßstab 1:5 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher 
Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller son
stigen baulichen Anlagen, Einfriedigungen (Steineinfassun
gen), Bänke und provisorischer Tafeln bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftichen Zustimmung der Friedhofsverwal
tung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der 
Zustimmung errichtet worden ist. 

§ 23

Prüfung durch die Friedhofsverwaltung 

(1) Das Grabmal und der genehmigte Antrag sind der Fried
hofsverwaltung bei der Anlieferung und vor der Errichtung 
zur Prüfung vorzuweisen. 

(2) Entspricht die Ausführung des Grabmals nicht dem ge
nehmigten Antrag und ist sie nicht genehmigungsfähig, kann 
die Friedhofsverwaltung die Errichtung des Grabmals verwei
gern oder dem Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist 
zur Abänderung oder Beseitigung des Grabmals setzen. Bei 
bereits errichteten Grabmalen kann der Kirchenvorstand nach 
ergebnislosem Ablauf der Frist die Abänderung oder Beseiti
gung des Grabmals auf Kosten des Nutzungsberechtigten ver
anlassen. 

§ 24

Fundamentierung und Befestigung 

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allge
mein anerkannten Regeln des Handwerks in der jeweils gülti
gen Fassung zu fundamentieren und so zu b.efestigen, daß sie 
dauerhaft standsicher sind und auch beim Offnen benachbar
ter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

§ 25

Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind
dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Verantwortlich und haftbar für alle Schäden, die durch Ver
letzung dieser Pflicht entstehen, ist bei Reihengrabstätten der 
Auftraggeber des Grabmals, bei Wahlgrabstätten der jeweilige 
Nutzungsberechtigte. 

(2) Mängel hat der Verantwortliche unverzüglich beseitigen
zu lassen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwal
tung die Anlage auf Kosten des Verantwortlichen instandset
zen oder beseitigen lassen. Wenn keine unmittelbare Gefahr 
besteht, erhält der Verantwortliche vorher eine Aufforderung. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so 
ist er hierauf durch ein Schild auf der Grabstätte oder durch 
ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. 

(3) Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, ohne vorherige Aufforderung an den Verantwortli
chen das Grabmal umzulegen oder andere geeignete Maßnah
men durchzuführen. Der Verantwortliche erhält danach eine 
Aufforderung, die Grabstätte oder das Grabmal wieder in 
einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht dies 
nicht, so kann die Friedhofsverwaltung die notwendigen Ar
beiten durchführen oder das Grabmal entfernen lassen. Die 
entstehenden Kosten hat der Verantwortliche zu tragen. 

§ 26

Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor
Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und
die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen, soweit es sich 
nicht um Grabmale nach§ 27 handelt. Sind die Grabmale oder 
die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Mo
naten nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt 
der Friedhofsverwaltung. 
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Sofern Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, kann der Nutzungs
berechtigte zur Übernahme der Kosten herangezogen werden. 

§ 27
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale, die als be
sondere Eigenart des Friedhofs gelten, sind in einer Liste zu 
erfassen. Die Liste ist in angemessenen Zeitabständen zu ak
tualisieren. Die erfaßten Grabmale unterstehen dem besonde
ren Schutz des Friedhofsträgers. 

§ 28 

Grabfelder ohne zusätzliche Gestaltungsn1rschriften 

(1) Für Grabmale sollen nur Naturstein, Holz, geschmiede
tes oder gegossenes Metall verwendet werden. 

(2) Die Mindeststärke stehender Grabmale beträgt bis 100
cm Höhe 14 cm, über 100 cm Höhe 16 cm. Die Friedhofsver
waltung kann weitergehende Anforderungen (z.B. besondere 
Verdübelung) verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsi
cherheit des Grabmals erforderlich ist. liegende Grabmale 
müssen mindestens 12 cm stark sein. 

(3) Die Breite des Grabmals darf die Hälfte der Grabstätten
breite nicht überschreiten. 

i:i 29 
Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

(1) Das Grabmal muß in seiner Bearbeitung, Form und Farbe
so gestaltet sein, daß es sich harmonisch in das angestrebte 
Gesamtbild einfügt. 

(2) Für das Grabmal dürfen nur Natursteine, Holz, Schmie
deeisen und Bronze in handwerklicher Ausführung verwen
det werden. 

(3) Für die Gestaltung und Bearbeitung gilt folgendes:

a) Das Grabmal muß allseitig werkgerecht und gleichwertig
entwickelt und bearbeitet sein. Feinschliff bis Korn 600 ist
möglich. Politur ist unzulässig.

b) Es muß aus einem Stück hergestellt sein.

c) Flächen dürfen keine Umrandung haben, die den Anforde
rungen handwerksgerechter Arbeit widersprechen.

d) Schriften, Ornamente und Symbole müssen gut verteilt wer
den. Sie dürfen außerdem nicht aufdringlich groß sein.
Bronze, Messing, Hydronalium und Blei sind nur in natür
lichem Ton zugelassen. Silber- und Goldschrift sind unzu
lässig.

e) Nicht zugelassen sind insbesondere Materialien wie Beton,
Glas, Emaille, Kunststoff, Aluminium, sonstige Ersatzstoffe
und Imitationen sowie das Anbringen von Lichtbildern.

(4) Nach Maßgabe des Gestaltungsplans sind stehende oder
liegende Grabmale zulässig, jedoch nur ein stehendes Grabmal 
je Grabstätte. Zu einem stehenden Grabmal kann je Grabbreite 
zusätzlich ein liegendes gesetzt werden. Es muß dem vorhan
denen in Material, Schrift und Bearbeitung entsprechen. 

Die Mindeststärke stehender Grabmale beträgt bis 100 cm 
Höhe 14 cm, über 100 cm Höhe 16 cm. 

liegende Grabmale müssen mindestens 12 cm stark sein und 
dürfen nur mit der zur Abwässerung nötigen Neigung auf die 
Grabstätte gelegt werden. Das sind in der Regel bis zu 10 %. 

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind die Ansichts
flächen bei stehenden Grabmalen bis zu folgenden Größen 
zulässig: 

a) auf Reihengrabstätten 0,30--0,40 qm (in Stelenform) 
b) auf einstelligen Wahlgrabstätten

bei einer äußersten Breite von 50 cm 0,40-0,60 qm 
c) auf mehrstelligen Wahlgrabstätten 0,50-0,90 qm 
d) auf Wahlgrabstätten ab 3 m Breite und in besonderer Lage 

zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit 
besonders festzulegenden Abmessungen. 

(6) Auf Urnengrabstätten sind die Ansichtsflächen bis zu
folgenden Größen zulässig: 

a) auf Urnenreihengrabstätten
nur liegende Grabmale

bl auf Urnenwahlgrabstätten 
bis 0,25 qm 

0,30-0,45 qm 
c) auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage zu den von

der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders
festzulegenden Abmessungen.

Die Breite des Grabmals darf die Hälfte der Grabstättenbreite
nicht überschreiten. 

(7) In dem Gestaltungsplan können im Rahmen der Absätze
5 und 6 Höchst- und Mindestabmessungen in Breite und Höhe 
vorgeschrieben werden. 

(8) Soweit es im Rahmen der Gesamtgestaltung vertretbar
ist, können Ausnahmen von diesen Vorschriften, insbesondere 
für Grabmale von besonderer künstlerischer oder handwerk
licher Ausführung zugelassen werden. Für Grabmale in beson
derer Lage kann der Kirchenvorstand zusätzliche Anforderun
gen an Material, Entwurf und Ausführung stellen. 

VII. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 30
Allgemeines 

(1) Der Friedhof ist ein Garten des Lebens, in dem sich die
Vielfalt von Gottes Schöpfung und christliche Verantwortung 
für die Umwelt zeigen sollen. 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind bei Reihen
grabstätten die Angehörigen, bei Wahlgrabstätten der jeweili
ge Nutzungsberechtigte verpflichtet. Sie können entweder die 
Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder die Friedhofsver
waltung oder einen zugelassenen Friedhofsgärtner damit be
auftragen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf des 
Nutzungsrechts. 

(3) Die Grabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Be
legung oder nach dem Erwerb des Nutzunsrechts angelegt 
sein. Die gärtnerische Erstanlage und jede spätere wesentliche 
Veränderung bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried
hofsverwaltung. Sov,eit es zum Verständnis erforderlich ist, 
kann die Fried hofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im 
Maßstab 1 :20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. 

(4) Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu bepflanzen,
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. Alle Bäume und Sträucher wer
den mit der Anpflanzung kraft Gesetzes Eigentum der Kir
chengemeinde. Sie dürfen nur mit Zustimmung der Friedhofs
verwaltung verändert oder beseitigt werden. 

Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, abster
bende oder die Bestattung behindernde Hecken, Bäume und 
Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blu
men, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

(5) Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtneri
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der 
Friedhofsverwaltung. 
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(6) Ist bei einer Bestattung die Nutzungszeit zu verlängern
und ist kein Nutzungsberechtigter vorhanden oder kein Ange
höriger zur Übernahme des Nutzungsrechts bereit, so kann die 
Friedhofsverwaltung die Erstattung der Kosten für die Anle
gung und Unterhaltung einer Rasengrabanlage bis zum Ab
lauf der Nutzungszeit von demjenigen verlangen, der die 
Bestattung veranlaßt hat. Die Kostenerstattung nach Satz 1 
entfällt, soweit die Grabpflege durch einen Dritten sicherge
stellt ist. 

§ 31
Grabpflege, Grabschmuck 

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz-und Wildkrautbe
kämpfungsmitteln sowie von chemischen Reinigungsmitteln 
zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen ist nicht gestat
tet. 

(2) Die Verwendung von Kunststoffen, insbesondere von
Kunststoffkranzunterlagen, Kunststoffgebinden, Kunststoff
gesteckunterlagen, Kunststoffblumen, Kunststoffpflanzen, 
Pflanzenanzuchtbehältern aus Kunststoff, Kunststoffbändern, 
Kunststoffkranzschleifen usw. auf dem Friedhof als Grab
schmuck oder zu Trauerfeiern ist nicht gestattet. Dies gilt auch 
für Einfassungen aus Kunststoff an oder auf Grabstätten. 

§ 32
Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

(1) Die Grabstätten müssen eine die gesamte Fläche bedek
kende Bepflanzung erhalten und sollen durch die besondere 
gärtnerische Gestaltung zu einem ausgewogenen Bild des 
Friedhofes beitragen. Nähere Regelungen über die Art der 
Bepflanzung und die Gestaltung der Grabstätten werden in 
den Belegungsplänen getroffen. 

(2) Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und groß
wüchsige Sträucher, Einfassungen jeder Art sowie Schrittplat
ten und Grabgebinde aus künstlischem Werkstoff. Dasselbe 
gilt für Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe u.ä. 

(3) Grabvasen sind in die Erde einzulassen. Die Verwen
dung von Blechdosen, Einkochgläsern, Flaschen o. ä. für die 
Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 

§ 33
Vernachlässigung 

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig angelegt
oder gepflegt, so ist der Verantwortliche (§ 29 Abs. 2) zur 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist 
schriftich aufzufordern. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht zu ermitteln, genügt ein auf 3 Monate befristeter 
Hinweis auf der Grc1bstätte. Wird die Aufforderung nicht be
folgt, können Reihengrabstätten von der Friedhofsven\'altung 
kostenpflichtig abger,iumt, eingeebnet und begrünt werden. 
[ki \\'ahlgrabstiitten t-s,11rn die Friedhuf,\·erwaltung statt dc",
sen diL· Crabstiitten ,1uf Kosten des Nul/ungsberechtigten in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Ent
schi1digung einziehen. 

(2) Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der Nutzungs
berechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Gra bstät
lL' unverzüglich in Ordnung zu bringen: ist er nicht beL1nnt 
mlL·r nicht zu ermittl'ln. hat eine enhprechende öffentlidie 
Bekanntmachung sowie ein erneuter, aut 'l Monate befristeter 
Hinweis auf der Grc1bstätte zu erfolgen. Der Verantwortliche 
ist in den Aufforderungen und der öifentlichen Bekanntmil
chung auf die ihn !reifenden Rechtsfolgen der Absätze 1 und 
-,, ilufmerksam zu milchen. In dem Entziehungsbescheid ist 
dcH,1uf hin,uweiscn, d,üs das Crabmal und sonstige bauliche 

Anlagen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Kir
chengemeinde fallen. 

(3) Bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäß Absatz 2
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abge
laufen ist, in Reihengrabstätten umgebettet werden. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder 
ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitten, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck 
entfernen. Die Kirchengemeinde ist nicht zu einer Aufbewah
rung des abgeräumten Materials verpflichtet. 

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§34
Benutzung der Leichenhallen 

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme der Verstorbenen
bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofs
verwaltung und in Begleitung ihres Beauftragten betreten wer
den. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen 
während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind späte
stens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Bestattung endgültig zu schließen. 

(3) Die Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten
Verstorbene liegen, werden nach Möglichkeit in einem beson
deren Raum der Leichenhalle aufgestellt. Der Zutritt Unbefug
ter zu diesem Raum sowie das Öffnen des Sarges bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

§ 35
Trauerfeiern 

(1) Trauerfeiern müssen der Würde des Ortes entsprechen
und dürfen das christliche Empfinden nicht verletzen. 

(2) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten
Raum, am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehe
nen Stelle abgehalten werden. 

(3) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle (Kir
che/ Aussegnungshalle) zur Verfügung. Der Kirchenvorstand 
kann die Benutzung auf Glieder der evangelischen Kirche und 
auf Glieder einer Religionsgemeinschaft, die der Arbeitsge
meinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein oder 
Hamburg angehören, beschränken. 

(4) Die Aufstellung des Sarges in einem Feierraum kann
untersagt werden,wenn der Verstorbene eine anzeigepflichti
ge Krankheit gehabt hat oder der Zustand der Leiche dies nicht 
zuläßt. 

IX. Haftung und Gebühren

§ 36
Haftung 

(1) Der \.'utzungsberechtigte haftet für alle Schäden, die
durch vun ihm errichtete Crab111,1le, Einfriedigungen und son
stige AnL1gen rn tstehen. Dit· h:,,ltzpflich t tritt ied ( lCh nicht ein, 
wenn er nachweisen kann, daß er zur Abwendung der Gefahr 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. 

(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichet, zur Verhü
tung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere her
vorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
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§ 37
Cebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsge
bü hrcnsa tzung erhoben. 

X. Schlußvorschriften

§ 3::;
Übergangsregelung für alte Grabnutzungsrechte 

Grabnutzungsrechte, die unbefristet oder auf Friedhofs
dauer verliehL'n worden sind, unterlil'gen dl'n Be�timmungen 
dieser Satzung mit der Maßgabe, daß die Nutzungsrechte 
_ ___ Jahre rnch dem Inkrafttreten dieser Satzung erlöschen, 

es sei denn, dcils ein v\'iederenn-rh nach § L'i recht/eitig n,r
genommen wird. 

§ ]Ci
Umwelt- und .'\aturschutz 

Den Erfordernissen des Umwelt- und :\c1turschutzes ist auf 
dem Friedhof RL'chnu ng zu tragL'n. 

§ 40
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom _ __ __ 
aufser Kraft. 

Der Kirchenvorstand 

Unterschrift 

Vorstehende Friedhofssatzung wurde 

1. vom Kirchenvorstand beschlossen am

2. vom Kirchenkreisvorstand
kirchenaufsichtlich genehmi)':t am 

3. mit vollem Wortlaut veröffentlicht
in
(\\,riiffentlichungs(lf).>:,m) ,im 

oder 

öffentlich ;1.usgehängt 
im 

in der Zeit ,-om �-- bis _ __ 
nach vorheriger Rebnntm;1.chung 

in ___ __ ____ __ _ 
(Veröffentlichungsorgan) am ______ _ 

Die Friedhofssatzung tritt in Kraft am 

Hinweise 
zur Muster-Friedhofssatzung 

Die mit den Friedhofsrichtlinien vom 20.2.1987 herausgege
bene Muster-Friedhofssatzung wurde durch das Nordelbische 
Kirchenamt unter Beteiligung des Fachbeirates für den Fried
hofsdienst und der Arbeitsgemeinschaft der Kirchenkreisbe
auftragten für das Friedhofswesen überarbeitet. Die Neufas
sung berücksichtigt sowohl die zwischenzeitliche Gesetzge
bung und Rechtsprechung als auch praktische Erfahrungen. 
Es wird empfohlen, die bestehende Friedhofssatzung an die 
Neufassung anzugleichen. 

Der Muster-Friedhofssatzung ist vorangestellt die Rechts
vorschrift, die zum Erlaß dieser Satzung berechtigt (vgl. § 2 

Abs. 2 der ;1.llgemeinen Verv;altungsanordnung über die Ge
st,1l tung und Bekanntmachunr� von Sat/ungen nnn 26.2.1991 
- GVüßl. S. 1'15).

Zu§ 1: 

Abs.l: Die Satzung ).>:ilt nicht nur für die im Eign1tum der 
Kirchengemeinde stehenden Friedhöfe. sondern auch für die 
kommunalen Friedhöfe, deren Verwaltung ihr übertragen 
worden ist. Es empfil'11lt sich. ,11le diese Friedh(lfe namentlich 
und erforderlichenfalls mit einer ungefähren Lagebeschrei
bung in der Satztung aufzuführen. Die genaue Aufzählung ist 
vor" llem d,rnn unerLilslich, \\'l'nn es im Cemeindl'hereich ciuch 
hiedhöfe gibt, die nicht von der Kirchengemeinde ver\\'altl't 
werden. Aus der Satzung muß klar zu erkennen sein, für 
welche Friedhöfe sie gilt. 

,\bs. 2: Ist neben dem kirchlichen ein kommunaler Fricdhuf 
vorhanden, kann stattdessen folgender Absatz eingefügt wer
den: ,,Der Friedhof dient der Bestattung der Glieder der Ev.
Luth. Kirchengem1c·i11cil' sm\W dcrjE'nigen 
Personen, die ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grc1.bstätte besaßen. 

l'crner werden bestattet 

a) Personen, die vor ihrem Tode zwar außerhalb des Bereiches
des Friedhofsträgers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pfle-
0;eh1c·imcn l, j1c·doch davor (_,(,meind<:'glieder in diesem Be
reich waren,

b) Personen, die bei ihrem Tode im Bereich des Friedhofsträ
gers gl'kbt hilben und die im Zeitpunkt des .\bkbens Clie
der von Religionsgemeinschaften ·waren, die den Arbeitsge
meinschaften Christlicher Kirchen in Hamburg oder Schles-
1\·ig-l [obtcin angL·hiiren."

Zu§ 2: 

Abs.]: In den folgl'nden Vorschriften ist als zustiindige Ver
waltungsstelle häufig die „hiedhofs,·erwaltung" eingesetzt, 
sofern die Entscheidung nicht wegen ihrer Bedeutung dem 
Kirchenvorstand zugL'ordnet wurde. Die Kirchengenwinden 
konnen in ihrer friedhofssatzung die in Frage kommende 
Verwaltungsstelle anders bestimmen. 

Zu§ 3: 

Es ist zwischen Außerdienststellung. der Schließung und 
Entwidmung, der Aufliebung der Eigenschilft ;1.ls Ruhestätten 
zu unterscheiden. Durch die ,\ulscrdiL'nststellung verliert der 
Friedhof seine Eigenschaft als Ruhestätte nicht. Er bleibt viel
mehr weiterhin zum Besuch und zur Pflege der Grabstätte 
gc,lffnet. DiL· vorhandenen Cr,1bstiittc11 bleiben bis zum Ablauf 
der Ruhezeit oder der Nutzungszeit erhalten. Im Fall der 
Entwidmung wird der Friedhof gänzlich aufgehoben und der 
Grund und Boden einer anderen Verwendung zugeführt. 

Als wichtiger Grund sind auch Anliegen der Denkmalpflege 
anzusehen. 

Zu §§4 und 5: 

Den Gemeinden steht auf den von ihnen verwalteten Fried
höfen die Anstaltsgewalt (Hausrecht) zu. Einer besonderen 
Erwähnung des Hausrechts in der Satzung bedarf es daher 
nicht. § 5 Abs. 2 erhält nur eine beispielhafte Aufzählung. Sie 
kann auch nach Erlaß der Satzung oder Satzungsänderung, 
z.B. durch Aushang an den Friedhofseingängen, ergänzt wer
den.

Zu§6: 

Abs. 6: Der Widerruf der Zulassung ist ein Verwaltungsakt, 
der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen sein muß. We-
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gen der Bedeutung, die ein Widerruf der Zulassung auf Zeit 
oder gar auf Dauer für die Berufsausübung der einzelnen 
Gewerbetreibenden haben kann, ist die zweimalige schriftli
che Mahnung erforderlich. 

Zu§ 7: 

Bei der Anmeldung einer Erdbestattung ist der Friedhofsver
waltung die Bescheinigung über die Eintragung eines Sterbe
falles, bei einer Urnenbeisetzung die Einäscherungsurkunde 
zu übergeben. 

Zu§9: 

Soweit in Gemeinden das Gelände für Friedhöfe knapp wird, 
empfiehlt es sich, die Ruhezeiten unter Beachtung der jeweili
gen Bodenverhältnisse im Einvernehmen mit dem Gesund
heitsamt möglichst kurz zu bemessen oder zwei Särge über
einander beizusetzen (Tiefengräber). 

Zu§ 11: 

Abs. 3: Andere Angehörige können nur mit Zustimmung des 
Nutzungs berechtigten einen Antrag auf Umbettung stellen. 

Zu§ 12: 

Abs. 1: Es wird empfohlen, das als Formblatt beigefügte 
Muster zu verweden. 

Abs.4: Sofern der Friedhofsträger auch Gemeinschaftsgrab
stätten für Erdbestattungen oder Urnen einrichtet (für soge
nannte anonyme Bestattungen), sind diese gegebenenfalls als 
Buchstaben e) und f) hier aufzunehmen. 

Zu§ 13: 

Reihengrabstätten sind als Normalgräber auf Monopolfried
höfen einzurichten. 

Zu§ 14: 

Es wird empfohlen, das als Formblatt beigefügte Muster 
einer Verleihungsurkunde zu verwenden. 

In Tiefengräbern können auch bei unterschiedlicher Ruhezeit 
zwei oder mehr Leichen bestattet werden. 

Zu§ 15: 

Die Nutzungszeit soll mit der Ruhezeit möglichst überein
stimmen, darf jedoch die Ruhezeit nicht unterschreiten. Die 
Verlängerung bzw. der Wiedererwerb des Nutzungsrechts 
kann davon abhängig gemacht werden, daß die Grabstätte 
nach den jeweils geltenden Gestaltungsvorschriften angelegt 
wird. 

Ein Rechtsanspruch auf Wiedererwerb besteht nur insoweit, 
als der Wiedererwerb mit dem Anstaltszweck im Einklang 
stL-ht. So k,1nn dL·r Wiedererwerb z.13. wegen PI.itzrnangeb 
OLil'r L:rngcstaltung ab,:_;t'lehnt werden. 

Zu§ 16: 

Abs. 2: Die bisherige Regelung, daß di\s '.\ utztungsrecht beim 
Tode des Nutzungs berechtigten auf den Erben übergeht, wur
de fallcngdassen, weil sich in der Praxis hiiufig Schwicrigh·i
tL'n Lfadurch ergaben. da!? die FL·ststcllung der Erben oft sehr 
lange Zeit in Anspruch nahm. Die neue RL'gciung trägt auch 
der Rechtsprechung Rechnung, daß das Nutzungsrecht nicht 
ohne die Zustimmung des neuen Berechtigten übertragen \,·er
den kann. 

Abs. 3: Bei der Verleihung des Nutzungsrechts sollte der 
'\utzungsberechtigte ,rnf diL· Miiglichh·1t hingewiesen \\L'r-

den, die Rechtsnachfolge im Nutzungsrecht selbst zu bestim
men. Deshalb ist in dem Muster des Anhangs 5 d eine entspre
chende Rubrik vorgesehen. Die Bestimmung über die Rechts
nachfolge im Nutzungsrecht muß durch Vertrag erfolgen 
(Muster siehe Anhang 5 e). 

Abs. 5: Die Gleichstellung ist von Bedeutung, wenn der neue 
Nutzungsberechtigte seinen Wohnsitz nicht im Gebiet der Kir
chengemeinde hat. Sie bewirkt, daß das Zustimmungserfor
dernis gemäß§ 1 Abs. 3 entfällt. 

Zu§ 17: 

Abs. 1: Durch den Ausschluß der Rückgabe von Teilen einer 
Grabstätte sollen pietätlose Rückgaben aus lediglich finanziel
len Gründen verhindert werden. 

Abs. 2: Die Erstattung von Friedhofsgebühren aus Billigkeits
gründen ist dem Friedhofsträger unbenommen. 

Zu§ 18: 

Auch (unbelegte) Reihen- und Wahlgrabstätten können für 
die Zwecke einer Urnenbeisetzung vergeben werden. 

Zu §20: 

Der Friedhofsträger ist berechtigt, aber auch verpflichtet, zur 
Wahrung desAnstaltszwecks für einederWürde desFriedhofs 
entsprechende Ausgestaltung Sorge zu tragen. Dadurch wer
den dem Recht auf individuelle Grabgestaltung, welches aus 
dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Arti
kel 2 Grundgesetz) folgt, für jedermann verbindliche Grenzen 
gesetzt. 

Zu§ 21: 

Will der Friedhofsträger zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
durchsetzen,d.h. Vorschriften, die zur Wahrung der Zweckbe
stimmung des Friedhofs an sich nicht zwingend erforderlich 
sind, so würde es das Grundrecht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit verletzen, wenn der gesamte Friedhof davon 
erfaßt würde. Deshalb müssen in diesem Fall auch Grabfelder 
ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften zur Verfügung ge
stellt werden. Nur so verbleibt die Möglichkeit, eine Grabstätte 
nach eigenen Vorstellungen -jedoch im Rahmen von§ 20- zu 
gestalten (sog. Zweifelderordnung). Der Erwerber ist über 
diese Sondervorschriften wie auch über die Wahlmöglichkeit 
eingehend zu belehren. Um späteren Auseinandersetzungen 
vorzubeugen, sollte von dem Erwerber eine schriftliche Bestä
tigung über die Belehrung zu den zusätzlichen Gestaltungs
vorschriften verlangt werden. Mit den zusätzlichen Gestal
tungsvorschriften darf nicht versucht werden, übertriebene 
ästhetische Anschauungen durchzusetzen. Es soll damit viel
mehr erreicht werden, daß der Friedhof ein harmonisches 
Gesamtbild erhält. Die Entscheidung darüber unterliegt bei 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten dem gestalteri
schen Errnc'-SL'll Lks Fried hol c.tr:igcrs. D,rn.ich \\ :ire es im Ein
zelfall denkbar, von einer L'.\\"L'ifelderordnung ,1bzusehen. In 
diesem Fall wären die entsprechenden ße�timmungen der 
Mustersatzung zu streichen. Die Wahlmöglichkeit braucht 
dort nicht angeboten zu werden, wo zugleich ein kommunaler 
Friedhof rnrhanden ist. In diesem Fall hat der kirchliche Fried
hof keine \1onopolstellung. 

Zu§ 22: 

Es ist der in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsver
band des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks entworfe
ne Musterantrag zu verwenden. Hinsichtlich der Grabmal
Symbole wird auf Anhang 5 a \"erwiesen. 
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Zu§ 24: 

Als allgemein anerkannte Regeln des Handwerks in diesem 
Sinne gelten z.B. die vom Bundesinnungsverband des Deut
schen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks her
ausgegebenen Richtlinien für das Fundamentieren und Verset
zen von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten 
in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Durchführungsanwei
sung zu § 7 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift 4.7 der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft betreffend Friedhöfe und 
Krematorien). 

Zu§ 25 (siehe auch zu§ 36): 

Bei leichten Mängeln der Standsicherheit sollte der beanstan
dete Grabstein mit einem Aufkleber:,, Unfallgefahr! Grabstein 
lose! Angehörige bitte im Büro vorsprechen." versehen wer
den. Außerdem sind die Nutzungsberechtigten anzuschrei
ben. 

Zu§ 26: 

Abs. 1: Zwar verbleibt das Eigentumsrecht am Grabmal auch 
nach dessen Errichtung bei dem Berechtigten. Die Ausübung 
dieses Rechts wird jedoch von diesem Zeitpunkt an einge
schränkt durch die Erfordernisse des Anstaltszwecks. Um das 
Gedenken an die Verstorbenen für die Dauer der Ruhezeit zu 
erhalten, sollte die Zustimmung für das vorzeitige Entfernen 
der Grabmale nur in besonders begründeten Fällen erteilt 
werden. 

Zu§ 27: 

Sofern im Einzelfall von dieser Bestimmung abgewichen 
werden soll, ist zuvor die Stellungnahme des Nordelbischen 
Kirchenamtes einzuholen. 

Die Erhaltung historisch oder künstlerisch wertvoller Grab
male ist für die Friedhofsträger kostengünstig auch zu errei
chen durch die Übernahme von sogenannten Patenschaften 
durch Dritte. Das Baudezernat des Nordei bischen Kirchenam
tes wird zu einem solchen Verfahren Hinweise geben. 

Zu§ 29: 

Die Erfahrung zeigt leider, daß in Satzungen angegebene 
Breiten-und Höhenmaße häufig zu Standardabmessungen auf 
den Friedhöfen werden. Deshalb wird in Abs. 5 und 6 lediglich 
die höchstzulässige Ansichtsfläche aufgeführt. Andererseits 
besteht die Gefahr, daß die Größenangabe von Ansichtsflächen 
zur Herstellung von unvertretbar kleinen Grabmalen führt. 
Um dem entgegenzuwirken, sollte nach Abs. 7 eine Mindest
höhe vorgeschrieben werden. Es ist anzustreben, die Grabmale 
in der Ansichtsfläche nicht zu groß werden zu lassen, damit 
die Friedhöfe nicht zu „Steinwüsten" werden. Daher und auch 
aus Sicherheitsgründen soll die höchstzulässige Grabmaibrei
te die Hälfte der Grabstättenbreite nicht überschreiten. Der 
Stdl'nll1rn1 ist dl'r Vorrang /U geben. Die autgdührtcn J\n
sichtsflcichen ergeben sich ungefiihr aus tulgL"ndl'n Kernm,1-
lsl'n: 

ca. 0,35 qm Ansichtsfläche= 80 cm Höhe x 45 cm Breite, 
ca. 0,45 qm Ansichtsfläche= 100 cm Höhe x 45 cm Breite, 
ca. 0,60 qm Ansichtsfläche= 120 cm Höhe x 50 cm Breite. 

Zu t:i 30: 

In Feldern ohne zus;i tzlichc Ccstaltungs\ urschriftcn darf 
sich die Prüfung nach Abs. 3 nur darauf erstrecken, ob die 
Anfordenrngen der§§ 20, 30 und 31 eingehalten sind. 

Zu§ 31: 

Eine umweltschonende Abfallbeseitigung (z.B. durch Kom
postierung) ist anzustreben. Hinsichtlich des Verbots der Ver
wendung von Kunststoffen kann der Friedhofsträger je nach 
örtlichen Verhältnissen Auslauffristen festsetzen. Eine Abstim
mung mit den Gewerbetreibenden ist dabei erforderlich. 

Zu§ 33: 

Die eingehende Regelung des Absatzes 1 ist erforderlich, um 
eine so einschneidende Maßnahme wie den Entzug des Nut
zungsrechts zu rechtfertigen. Der Entzug ist hier als letztes 
Mittel gerechtfertigt, weil eine ständig vernachlässigte Grab
stättenoberfläche die Würde des Friedhofs verletzt. 

Zu§ 36: 

Für die Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhof ist zu
nächst der Friedhofsträger verantwortlich. Diese Verpflich
tung kann nicht durch die Friedhofsordnung ausgeschlossen 
werden. Er hat deshalb darauf zu achten, daß sich bauliche 
Anlagen, Grabmale und Wege in einem verkehrssicheren Zu
stand befinden. Im gegebenen Fall hat er alle geeigneten Maß
nahmen zu ergreifen, um Schadensfälle nach Möglichkeit aus
zuschließen (z.B. Streupflicht bei Glatteis). Von Haftung und 
Schadensersatz kann er sich nur durch den Nachweis befreien, 
daß er bei der Überwachung die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt angewendet hat. 

Außer der Verkehrssicherungspflicht hat der Friedhofsträger 
nur allgemeine Obhutspflichten, bei deren Verletzung er für 
den entstandenen Schaden haftet. Dazu gehört es z.B., Wild
schaden in zumutbarem Rahmen zu halten oder ganz zu ver
hindern (Einzäunung/ Abschuß; Bäume und Sträucher der 
Randbepflanzungen stets so zu beschneiden, daß die Grabstät
ten nicht beeinträchtigt werden). 

Zu§ 38: 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß Nutzungsrechte 
von unbegrenzter Dauer (auf Friedhofsdauer, auf Ewigkeit 
oder auch ohne jede Zeitangabe) nachträglich durch die Sat
zung zeitlich begrenzt werden können. Diese zeitliche Verkür
zung ist darüber hinaus auch in den Fällen zulässig, in denen 
ein Nutzungsrecht auf längere, aber doch zeitlich begrenzte 
Dauer vergeben worden ist. 

Die nachträgliche Begrenzung solcher Nutzungsrechte muß 
sich jedoch innerhalb der besonderen Zweckbestimmung einer 
Wahlgrabstätte (eines Erbbegräbnisses) halten. Das wäre nicht 
der Fall, wenn die Nutzungsdauer auf diejenige der Reihen
gräber herabgesetzt würde (so Urteil des Bundesverwaltungs
gerichts vom 8. Juli 1960). 

Welche Begrenzung (oder wahlweise: welches feste Datum) 
als angemessen in die Satzung einzusetzen ist, muß der Kir
chen vorstand also anhand seiner Untcrl,1gcn für noch nirhan
dene alte Nutzungsrechte (ErbbL·gr,ibnisse) selbst L'frl'Chnl'n. 
Es mug jedL>ch den Nut;,:ungsbcrechtigten l'ine angL"ml'ssene 
Cbergangsfrist mm Tage des lnkrafttretens der Sc1tzung an 
gewährt werden. Als einfachste Lösung hat sich in der Praxis 
bewährt, wenn der Friedhofsträger für das Erlöschen alter 
:'\utzungsrechte eine LJbergangsfrist entsprechend der allge
meinen Ruhezeit l\·gl � 9) einr;iumt. 

Diese Übergang-.,bestimmung i,t auch in den F:i lil'n anzu
wenden, in dl'nen Crabnutzungsrcchte aufgrund einer älteren 
Ordnung mit dem Grundbesitz Yerbunden sind, nun aber von 
diesem abgelöst und sodann zum Erlöschen gebracht werden 
sollen. Die Nutzungsberechtigten dieser alten Nutzungsrechte 
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sollen nach Inkrafttreten der Satzung über den Zeitpunkt des 
Erlöschens der Nut7lmgsrechte und über die \'rrlängcnrngs
rnc1glichkcit schriftlich unterrichtet ,,·erden. 

Zu§ 39: 

Siehe hicr/u Merkblatt für den Umwelt- und Natur�chut/ 
auf den kirchlichen Friedhöfen (Anhang 3). 

Anhang 2 

Muster 
Fried hofsge bi.i hrensa tzung 

für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

'\ach Artikel 15 ,\bs. 1 ßuchstaben f und m ,kr Vert,1ssung 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche i.\'.m. § 37 der Friedhofs
satzung hat der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchenge
meinde in der Sit/ung 
am _ ____ __ die nachstehende Fricdhotsgebühren-
satzung beschlossen: 

§ 1
Allgemeines 

Für die Benutnmg des Friedhofs und seiner Einrichtungen 
suwie für sunstige in§ 5 autgetührte Leistungen der l·ricdhofs
,·erwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung 
erhoben. 

§2
Gebührenschuldner 

7.ur Zahlung der Cebühren ist dn ,\ntragstdler und derje
nige verpflich tel, in dessen Interesse oder Auftrag der Friedhof 
0der seine Einrichtungen benutzt werden. 

§3

Fälligkeit der Gebühren 

11) Die C ;ebühren sind n,1ch Erhalt dL'S Cebührenbe:,;cheides
innerhalb ,·on vier Wochen fällig. 

(2) Der Kirchem·orstand kann - abgesehen ,·on Notfällen -
dil' ßenut/ung des Friedhot:,; unters,1gL'n und LcistungL·n ver
\\·eigem, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

13) Rück,tändige Cebühren ,wrden im Verwaltungs
Z\\'angsverfahren eingezogen. 

t:i4 

Stundung und Erlaß von Gebühren 

Die Gebühren können in besonderen Härtefällen aus Billig
keitsgründen auf Antrag gestundet sowie ganz oder teilweise 
erlassen werden. 

I. 

§5
Gebührentarif 

Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten (Grabnutzungsgebühren einscließlich ggf. 
Friedhofsunterha!tungsgebühren) 

1. Reihengrabstätte

a) für Särge bis 1,20 m für_ Jahre
b) für Särge über 1,20 m für_ Jahre
c) für Särge über 1,20 m für_ Jahre

-�� -DM

____ DM 

in Rasenlage DM 
d) für Urnen für_Jahre ____ DM 

2. Wahlgrabstätte
für __ Jahre ie Grabbreite -

3. Wahlgrabstätte in besonderer Lage
für _ _  Jahre - je Grabbreite -

4. Rasen-Wahlgrabstfüte
für __ _  Jahre je Grabbreite

5. Urnenwahlgrabstätte
für fahre - je Crabbreite -

DM 

DM 

DM 

6. Crnenwahlgrabstätte in besonderer Lage
für ___ Jahre - je Grabbreite - ____ D:t\! 

7. L rnengr,1bstzitte in einer Cemeinschaftsgrab�t,ittc
für __ Jahre Je Grabbreite _____ DM 

8. [berlassung von '\ebenland für die Dauer
der Nut1ungszeit je qm und Jahr Oi\! 

'). Wiedererwerb und Verängcrung vun Nutzungsrech
ten. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Ver
lzingrrung wird der Jahresbetrag der Cebühren unter 
'.. r. 2 bis h und 8 berechnd. 

10. Zuschläge zu oder Abschläge von den Grabnutzungs
gebühren

a) Zw,chläge für \'erstorbene, die im Zeitpunkt ihres
Ablebens nicht Gemeindeglieder waren (Ausge
tretene und Andersgläubige) - ausgenommen
Personen, die Cliedcr L'iner Cliedkirchc der EKD
oder die Mitglieder von Religionsgemeinschaften
waren, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Schleswig-Holstein oder H.1mburg
angehören- 50 %.

b) Abschläge für Verstorbene, die im Zeitpunkt ihres
Ablebens Cemeindeglieder ,,·c1ren odL•r Glied
einer Gliedkirche der EKD oder Mitglieder von
Religionsgemeinschaften, die der Arbeitsgemein
sch,ift Christlicher Kirchen in Schleswig-Holstein
oder Hamburg angehören 33 l / 3 11',.

IT. Ver\\'alhrngsgebühren 

1. hir die Ausstellung einer
Graburkunde und Überlassung
der Friedhofssatzung

2. 1 ür die lmschreibung einer
Graburkunde auf den Namen
,rnderer Berechtigter

3. für die Genehmigung zur Aufstellung

a) eines stehenden Grabmals
bis /.U einer Höhe von ]21) cm

b) eines stehenden Grabmals
über 120 cm Höhe

c) eines liegenden Grabmals

4. Für die zusätzliche Beisetzung einer
Urne oder eines Kindersarges

III. Gebühren für die Bestattung

DM 

DM 

____ DM 
____ DM 

____ DM 

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der
Kränze und der überflüssigen Erde sowie Aufbringen von
Mutterboden (Kompost)

1. Für eine Erdbestattung

a) in Reihengrabstätten
Särge bis 1,20 m ____ DM 
Särge über 1,20 m _ __ _  DM 

b) in Wahlgrabstätten
Särge bis 1,20m ____ DM 
Särge über 1,20 m ___ DM 
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2. Für eine Urnenbeisetzung D\! 

3. AbräumL'n der Kr,inze und des übL•rflüssigL·n Bodens
und Aufbringen \·cm Muttl'rbl)ckn IL·ntfallt. wenn
Leistungen unter l:iffer I eingeschlossen)

a) bei Gräbern bis 1,20 m und
Urnen je Breite

b) bei Gräbern über 1,20 m je Breite
auch je unlx•k•gte Brl'itl'
bei Neuen, L'rb

IV. Sonstige Gebühren

1. Benutzung der Friedhofs
einrichtungen

2. Senutzung der Lt·tchenhalle, wc·nn
diL' Bestattung ,rnswiirts erfolgt

3. Pflanzendekoration

a) Friedhofskapelle

b) Leichenhalle

-1- Gruftschmuck 

V. CL'bühren für Amgrabungen

1. Für die Ausgrabung einer Leiche

.., Für die Ausgrabung einer Urne

VI. 1-ried hofsunterhaltu ngsgebühr

1. Rei d,:•n Reihengr,1bstöttl'n (Ziffer I. 1)
ist diese Gebühr in der
Grabnutzungsgebühr mit

-, 

enthalten.

Für Wahlgrabstii tten je Jahr und Breite
Die Gebühr 1,ird für alle Bn,·ikn und
im voraus für 'i lahre erhoben.

VII. Grabpflege und Erdarbeiten

_ _ _ _  O\l 

D\1 

_ __ _  O\! 

D\1 

___ _  D\! 

D\1 

______ D,\l 

_ _ _ _  D\1 

D\f. 

Die Kosten für die Anlage und Pflege \'On Grabstätten
smvie für die Ausführung von Erdarbeiten richten sich
nach den jeweiligen urtsübliclwn Prt·i�L·n und Liih1wn.
(Der Stundenlohn 1, ird auf - - -- JJ\1
fl'stgesetzt-- entfällt bei jöhrlicher J\euiestsetzung -). 

§6

Für besondere zusäzliche Leistungen, die im Gebührentarif 
nicht 1·orgesl'11cn sind. st'tzt der Kirchr_•m·l,rstand die zu cnt
richtl'nde VL•rgütung nm !'all zu Fall nach dem tats;ichlirlwn 
Aufo·and fest. 

§7

Schlußbestimmungen 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach der
amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt
die bisherige Friedhofsgebührensatzung außer Kraft. 

Der Kirchenvorstand 

Unterschrift 

Vorstehende Friedhofsgebührensatzung wurde 

1. vom Kirchenvorstand beschlossen am _______ _

2. vom Kirchenkreisvorstand kirchenaufsichtlich genehmigt
am _ _ _ _ __ __ 

3. mit vollem Wortlaut veröffentlicht

in
(\ L'rc,ffentlichungsurg,rn)

oder
öffentlich ausgehängt

im

,1111 

in der 7,eit vom _ _ _ __ bis 

nach \"(1rhcriger l:k•bnntmachung

in am 
(\'eröffentlichungsorgan) 

Die Friedhofsgebührensatzung tritt in Kraft 
am---·----� 

Hinweise zur 
Muster-Friedhofsgebührensatzung 

Die mit den Friedhofsrichtlinien vom 20.2.1987 herausgege
bene Muster-Friedhofsgebührensatzung wurde durch das 
Nordt'ibischc f-.:irclll'namt unter SL'teiligung des L1chbeiraks 
für den Fned hllfsdienst und dL'r ArbeitsgernL'll1schaft ckr Kir
chenkreisbeauftragten für das Friedhofsvvescn überarbeitet. 
Die Neufassung berücksichtigt sowohl die zwischenzeitliche 
Gesetzgebung und Rechtsprechung als auch praktische Erfah
mngen. Es "·ird empfohlen, die bestehende Friedhofsgebüh
fl'nsatzung an die Neufassung anzugleichen. Fs bleibt den 
Friedhobtr,l.hl'rn überlassen. CL'bühren zus.immcnzufasse'n, 
jeduch nicht S() weitgehend. da!� Cebührcn lllr einzeln,:' Lt:·i
stungen nicht mehr zu erkennen sind. 

Der Muster-Friedhofsgeblihrensatzung ist vorangestellt die 
Rechtsvorschrift, die zum Erlaß dieser Satzung berechtigt (vgl. 
§ 2 Abs. 2 der allgemeinen \·erwaltungsanordnung über die
Gestaltung und Bckanntm,ichung \'On S,ltnmgcn \·orn
26.2.!CJCJl -CVOBJ. c; 1-1-5).

Zu§ 1: 

Jeder Geblihrenbescheid ist gemäß § 17 Friedofsrichtlinien 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrnng zu versehen. 

/u § '.\: 

Abs. 3: Dieses Verfahren hat auf Antrag der Kirchengemein
den die zuständige kommunale bzw. staatliche Vollstrek
kungsbehörde durchzuführen. und zwar 

in Sch)e51,·ig-Holstein: die Stadt, die amtsfreie Gemeinde 
b;,-1,. dil' Amtsn·n\·altung 

in l larnburg da,-, llL·zirksamt. 

Vor Einleitung des Verwaltungszwangs\·erfahrens ist der 
Gebührenschuldner mindestens einmal schriftlich unter Frist
setzung zu mahnen. 

Zu§4: 

Das Sozialamt zahlt bei Sozialhilfeempfängern in der Regel 
die festgesetzten Gebühren für Reihengrabstätten. Es können 
mit dem Sozialamt auch besondere Gebühren vereinbart wer
den. Rechtsgrundlage ist§ 15 des Bundessozialhilfegesetzes. 

Zu§S: 

Ziffer I und VI: Von der Möglichkeit, neben der Grabnut
zungsgebühr (Grabstellengebühr) die Friedhofsunterhal
tungsgebühr (FU) zu erheben, sollte abgegangen werden, da 
diese lediglich eine Ergänzung oder andere Art Gebühr für die 
Grabnutzung darstellt und infolge des Einzugs in mehrjähri
gen Abständen zu einem nicht geringen Teil durch zusätzliche 
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\'erwaltungskosten aufgezehrt wird. Bei Fortfall der Fried
hofsuntcrhalhmgsgebührcn sind diL' Crabnut7tmgsgebührcn 
,·n tsprechL·nd hiihL·r ,mzusct/cn. Die 1-·ried ho t,untcrh,1I t ungs
gebühr ist noch dort angebracht, wo aus besonderen Gründen 
alte Grabnutzungsrechte zeitlich nicht begrenzt worden sind 
und Crc1bmJt/ungsbL'J'L'chli::;te nur durch diL· FriL•dlwtsuntcr
haltungsgebühr zur Unterhaltung der Friedhofsanlagen her
angezogen werden können. 

l'.itfrr 1. .\bs. l(): l'.uschtigL' /U den C:r,1bnutzungsgd1ührcn 
sollten 50 '� nicht übersteigen. Entsprechend sollten bei der im 
Hamburger Bereich bisher üblichen besonderen Abschlilgsre
gdung Abschliige bis zu einem DritlL'l gew!ihrt werden (vgl.§ 
8 der friedhofsrichtlinicnJ. 

Der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Schleswig
f lulstein gehören 1wben dL'r \lordelbischen F\'.-luth Kirche 
die folgenden Rcligionsgemeinschatten als l\litglieder bL\\·. als 
Ciste an: 
IZcm1isch-kc1tholisclw KirchL• 
Serbische Orthodoxe Kirche I lamburg und 

Schles,,·ig-Holstein 
l:krainische Orthodoxe Kirche in Korddeut�chland 
\ knnorntengcmeindL' zu 1--Limbur)!, und Alton,, sowie l .übcck 

und Kiel 
Herrnhuter Brüdergemeine 
F \·,mgek,c h-rdonrnertt' CL·nll'inde I ü beck 
Alt-Katholische Parochie Schleswig-Holstein, 

Pfarrsitz -"Jordstrand 
F\.-mdh,,distischL• Kirche 
l:3und E\.-Frcikirchlichcr Gemeinden in Deut,chland, K.d .ö.R. 
Die HeilsMmee 
Russisch-Orthodoxe Kirche im Exil 
SL'lbst;indigt' E\'_-J uth. Kirche- Kin:hcnbe/.irk 

-"Jiedersachsen-Ost 
Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker) 

Der ArbcitsgcmL•insch,1tt Christlicher Kirclwn in H,1mburg 
gehören neben der -"Jordelbischen E\·.-Luth. Kirche die folgen
den Religionsgemeinschaften als Mitglieder bzw. als Gi.ste an: 
\ L•rband der Rörn.-Kc1th. Kirclwngt'mcinden in H,1mburg 
Ev.-Ref. Kirche Hamburg 
E\·.-methodistische Kirche. Ellerbek 
\ crband b·.-Freikirchlichn CemeillllL'n Hamburg 
\[ennonitengemeinde zu Hamburg und Altona 
Herrnhuter Brüdergemeine 
[)1c Heib_irmce 
Serbisch-Orthodoxe Kirchengemeinde in Hamburg 

und Schleswig-Holstein 
Griechisch-Orthodoxe Gemeinde in Hamburg 
L kr,linisch-Kath. Kirchengemeinde in [ larnburg 
Lkrainisch-Orthodoxe Gemeinde in -"Jorddeutschland 
Altkath. Kirchengemeinde in Hamburg 
Koptische Gemeinde Hamburg e.V. 
Indonesische Christliche Gemeinde e.V. in Hamburg 
Englisch-Bischöfliche Gemeinde Hamburg 
Rumänische Orthodoxe Pfarrei in der Diaspora 
Religiöse Gemeinschaft der Freunde (Quäker) 
Russisch-Orthodoxe Kirche im Exil 
Christengemeinde „Elim" Hamburg e.V. 
Christliche Gemeinschaft im Gemeinschaftsverband 

Mühlheim 
Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 
Freie Ev. Gemeinde Hamburg 
Syrisch-Orthodoxe Gemeinde 
Koreanische Ev. Gemeinde e.V. Hamburg 
Siebenten-Tags-Adventisten 
Polnisch-orthodox-katholische Gemeinde in Hamburg e.V. 

St.-Ignatius-Gemeinde der griechisch-orth . Kirche 
von 1\ntiochien e.V. 

Armcni-,ch-apustolischt' CL'meinde in f l,1mburg 

Ziffer II.3: Hier sollten die Gebühren nicht nach der Art der 
CrJbstiittc untcr,chicdcn werden, weil der Verwaltungsm1f
wand dies nicht rechtfertigen \\'Urdc. 

Ziffer III: Die Kosten für das Abräumen der Hügel und 
Kriinze ,nwic für das Aufllügeln derGriiber,ind in die Gebühr 
cinzubL·1iehL'll, denn diese Arbt'Jlen solltcn aus Ordnung,
gründen gnmdsätzlich nur von der FriedhofsYerwaltung 
selbst ausgeführt werden. Ist ihr dieses in Ausnahmefällen 
nicht rn,1glich, mul! die CL•bühr L'nhprcclwnd rcduziL'rt wer
den. 

Ziffer IV.1: Eine Gebühr für die Benutnmg der Kirche oder 
Fricdh, >rskapellL· tür eine Trc1ucrkil'r wird \ un CL'nwindegliL·
dern nicht erhoben (vgl.§ 6 Abs. 3 Friedhofsrichtlinien). Soweit 
derartige Kosten in dieser Gebührenposition enthalten sind, 
muG fl1r CerneindcgliedC'r eine L'ntsprechC'ndc Redu/.icrung 
erfolgen. 

Ziffer V: Es \\'erden folgende Richtsätze empfohlen: 
7:u l. 7.-'it,1clwr [ktrag dt-r Cebühr zu Ziffer III, Nr. 1. 
Zu 2. :?.facher Betrag der Gebühr zu Ziffer !II, Nr. 2. 

Ziffer VT: Bei Frhebung einer Friedhofsunterhaltungsgebühr 
für 'v\\1hlgrabsl.1tll'n isl eine solche C:cbühr ,1mh tür Rcihcn
grabstiitten auszuweisen. 

7:u § :-

Bezüglich der amtlichen Bekanntmachung wird auf§ 9 der 
Friedhofsrichtlinien ven\·iesen. 

Anhang 3 
.\lerkblatt 

für den Umwelt- und Naturschutz 
auf den kirchlichen Friedhöfen 

Im Interesse des Um\\'elt- und :\aturschutzes auf den kirch
lichen Friedhöfen werden folgende Anregungen gegeben. 

1. Friedliofsgrün
1. ln den Friedhofsanlagen mehr landschafts- und klima

gemfü�c füunw und Str;iuchcr pfl,rn1u1: l\'ichtig für die
Luftreinigung und Bildung nm Kleinklima. Die Pflan
zung von Vogelschutz- und Bienennährgehölzen för
dern.

Wertvolle Bäume und Bestattungsfliichen erhalten. für
cj_1e Pflanzung von Bäumen und Sträuchern außerhalb
der Bestattungsflächen 35 '7c der gesamten Friedhofsflä
che anstreben.

3. Besondere Baumreihen, Alleen und solitäre Bäume
schützen. Keinen Baum ohne zwingende Notwendig
keit kappen oder fällen.

4. Unter Bäumen und Sträuchern geeignete Bodendecker
pflanzen, die das Laub aufnehmen können, um es nicht
überall entfernen zu müssen.

5. Möglichst wenig Hecken im strengen Schnitt halten. Es
ist besser, die Hecken auszulichten und in längeren
Zeitabständen zu verjüngen.

6. Freiflächen voll begrünen. Größere Rasenflächen als
Wiesen behandeln und nur zwei- bis dreimal jährlich
mähen.
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II. v\ege und Plätze

l. \ \egC' und Plätze nm dort in Pfla:-tL•r legC'n, wo es für die
BL·nutzung uncrlc1l11ich ist. Asphaltil'rung Vl'm1l'ickn.
\\(, ö angebracht i,t, Wege in Rasl'n kgcn.

2. \\"ildkräuter auf \\'egen und Plätzen möglichst mecha
nisch oder manuell bekämpfen.

Die Anwendung \'Om Pflanzenschutzmitteln ist auf
\\(,gen und l'lät/.Cn \'l'rbotC'n (,1b l'ibnzenschutzrrnttl'l
,c;l'ltL•n auch Str,ffL·, dil' dazu bl'stimmt sind, l'fl,lll/L'n
abzutöten oder FI:ichen von Pflanzenwuchs freizuma
chen oder freizuhalten).

3. Streusalze und chemisch angereicherte Streumittel nicht
anwenden.

4. Ubcrfl:iclwnwas,c·r in die Vegl'lati,mstl;iclwn ableiten.

111. Abfallbeseitigung, Kornpostwirtschaft

1. Alle verweslichen Abfälle kompostieren, nur die nicht
\·erweslichen zur Abfallbeseitigungsanlage bzw. zur
.\lülldeponie. Dadurch können kostspielige Torfbe
schi1ffungen l'ingL·schr;inkt und die Torfmoore gl'schLmt
1n·rden.

2. Alle Möglichkeiten nutzen, um die Verwendung \·on
Kunststoffen abzuwehren. Kunststoffe örtlich nicht
\'erbrennen.

IV h·uchtbiotopC' 

V\,bsLThaltcndL• NiL·dL•rungen, Tl'ichL· und ß;iclw natürlich 
erhalten. 

V. Maschinen und Geräte

langfristig auf elektrogetriebene und umweltfreundliche
J\,laschinen und CL•r,itc umri.istl>n (Cer:rnschminderung und
Luftrl'inhalt11ngl.

VI. Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung-Vogelschutz

1. Anwendung der biologischen Schädlingsbekämpfung
und des integrierten Pflanzenschutzes.

2. Cutl' Bocknpfkgc•. \Viissern und IJüngL•n (vorzugs1\L•isL'
urganisch) sind \or,1ussetzungl'n tur llptimalcs Wachs
tum und für Widl'rstandsfähigkl'il der Pflanzen gegen
Schädlinge und Krankheiten. Die chemische Schäd
lingsbekämpfung kann dadurch \'erringert bis entbehr
lich gemacht werden.

VII. . .'.,us- und Fortbildung

Dil' Aus- und Fortbildung in Fragen dl's Umwl'ltschutzl's
im kirchlichen Bereich stärker wahrnehmen.

VIII. Ansprechstellen

1. Die Kirchenkreisbeauftragten für Friedhofswesen (Be
ratung der Kirchengemeinden).

2. Naturschutzbehörden und Umweltbeauftragte (Kon
taktpflege).

3. Vogelschutzgruppen (Kontaktpflege).

Anhang4 
Rechtsquellensammlung 

A. Bundesrecht

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23.5.1949 i.d.F. vom 23.9.1990 (BGB!. II S. 885) 

Personenstandsgesetz vom 8.8.1957 i.d.F mm 26.6.1990 
(BGB!. I S. 1163) 

Strafgl':-,l•t/buch vom ll).3.Jli87 i.d.F vom 12.'1 llJ'll) (BGB!. 1 
S. 2002)

Strafprozeßordnung vom 7.4.1987 i.d.F. mm 17.5.1988
(BGB!. I S. 606) 

Baugesetzbuch vom 8.12.1986 i.d.F. vom 23.9.1990 (BGB!. I 
s. 889)

Stra!\l'nn·rkl'l1rs-Zulassungs-Ord nung vom 2�.9.1 C)88 i.d .F.
vom 11.12.1990 (ßGßl. l S. 1752) 

Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 i.d.F. mm 20.12.1988 
(BGB!. I S. 2130) 

Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F vom 19 :-UlJ9l (BGBL l 
S. 686)

Abgabenordnung vom 16.3.l ll76 1.d.F vom 17.12.1990 (ßCßl. 1
s. 2847)

Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen
vom 27.8.1986 i.d.F. vom 23.9.1990 (BGB!. II S. 885) 

Gesetz über cfü• Erhaltung dL'f Criibl'r der OpfL•r von Krieg 
und CL•walthl'rrschaft (Cr;ll,cr,gl'sdz) vom 1.7. l %'i i.d.F. vom 
18.3.1975 (BGB!. I S. 705) 

Allgemeine \'erwaltungs\'orschrift zum Gräbergesetz i.d.F. 
vom 25.7.1979 (GMB!. S. 473 und Amtsbl. SH S. -!3) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna
turschutzgc,ct/) vom 2ll. l 2. J LJ7h i.d .F. vom 12.2.1 L)9l) (ßCBI. 1 
S. 21l5)

Pflanzenschutzgesetz vom 15.9.1986 i.d.F. \'0111 28.6.1990
(BGB!. I S. 1221) 

Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutz
mittl'l vom 27.7.1988 (ßGBI. l S. ll %) 

l'fl,1n:rc1bchutz-Sachkundl'n'rordnung vom 28.7. l '187 (BCBI. 1 
s. 1752)

B. Staatliches Recht für den Bereich der
Freien und Hansestadt Hamburg

Gesd, über das Leichen-, ßc•st.ütungs- und FriL•dhofswesen 
(ßest,lltun1.>>gL·sl'lz) vom l4.LJ. l lJ88 (CVl31. S. l h71 

Verordnung zur Durchführnng des Bestattung�gesetzes (ße
stattungswrordnung) vom 20.12.1988 (GVBl. S. 303) 

Hamburgisches Ausführnngsgesetz zum Abfallbeseiti
gungsgesetz mm 6.2. l 974(GVBI. S. 72) 

Vl'rordnung übn dil' ßl'SL·itigung von Abf:illL-n aufsl'rhalb 
von Abf,111 bL'SL•itigungsanla,gcn vom 15. rn. ]ll74 (C\'ßl. S. 3 ll) 

Denkmalschutzgesetz vom 3.12.1973 i.d.F. mm 12.3.1984 
(GVBl. S. 61) 

Hamburgisches Jagdgesetz vom 22.5.1978 i.d.F. vom 
11.7.1989 (GVBl. S. 132) 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 13.3.1961 i.d.F vom 
16.1.1989 (GVBl. S. 5) 

C. Staatliches Recht für den Bereich des
Landes Schleswig-Holstein 

Landesverordnung über das Leichenwesen vom 18.12.1975 
i.d.F. vom 21.7.1989 (GVOBI. S. 91)

Runderlaß des Innenministers vom 28.5.1976 -Az.: IV 260a
- zur Ausführung der Landesverordnung über das Leichen
wesen (Amtsbl. SH S. 368)

Nachbarrechtsgesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 
24.2.1971 i.d.F. vom 19.11.1982 (GVOBL S. 256) 
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Ausführunggesetz zum Abfallbeseitigungsgesetz vom 
26.11.1973 (GVOBL S. 407) 

Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach ab
fallrechtlichen Vorschriften vom 13.5.1988 i.d.F. vom 29.9.1989 
(GVOBL S. 111) 

Landesverordnung über die Entsorgung von pflanzlichen 
Abfälllen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen vom 
1.6.1990 (GVOBL S. 412) 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale vom 7.7.1958 i.d.F. 
vom 25.2.1983 (GVOBI. S. 136) 

Landesverordnung über die Zuständigkeiten der örtlichen 
Ordnungsbehörden nach dem Bundes-Seuchengesetz vom 
4.5.1976 i.d.F. vom 1.10.1980 (GVOBL S. 290) 

Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 13.7.1953 
i.d.F. vom 22.12.1982 (GVOBI. S. 308)

Landesverordnung über die zuständigen Vollstreckungsbe
hörden vom 15.12.1978 (GVOBL 1979 S. 29)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
16.4.1973 i.d.F. vom 2.7.1985 (GVOBL S. 205) 

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 
26.3.1979 i.d.F. vom 13.10.1986 (GVOBl. S. 214) 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung 
der Zuständigkeit der Landes- und Kreispolizeibehörden vom 
18.1.1951 (GVOBl. S. 19) 

Gesetz über die Feuerbestattung vom 15.5.1934 (RGBI. I S. 
380) 

Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgeset
zes vom 10.8.1938 (RGBI. I S. 1000) 

Verwaltungsvorschrift zur Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln auf nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Freilandflächen vom 19.1.1990 
(Amtsbl. SH S. 110) 

D. Vertragsrecht

Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den 
evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein vom 

Anhang 5 a 

23.4.1957 mit Zusatzvereinbarung vom 23.4.1957 (GVOBL S. 
31 und 67) 

E. Kirchliches Recht

Verfassung der Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche nebst Einfüh
rungsgesetz vom 12.6.1976 i.d.F. vom 21.11.1989 (GVOBI. 1990 
S. 46) und 21.11.1990 (GVOBI. S. 313)

Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen-und Rechnungs
wesen vom 19.11.1977 i.d.F. vom 30.1.1988 (GVOBI. S. 21) mit 
Ausführungsbestimmungen vom 15.6.1984 (GVOBl. S. 143) 

Rechtsverordnung für das kirchliche Haushalts-, Kassen
und Rechnungswesen vom 19.11. 1977 (GVOBL S. 275) mit 
Ausführungsbestimmungen vom 15.6.1984 (GVOBl. S. 143) 

Allgemeine Verwaltungsanordnung über Planung und Ge-
nehmigung von Bauvorhaben vom 23.5.1977 (GVOBl. S. 123) 

Richtlinien für die Verwaltung des kirchlichen Grundeigen
tums vom 20.3.1979 i.d.F. vom 31.3.1987 (GVOBl. S. 133) 

Allgemeine Verwaltungsanordnung über die Gestaltung 
und Bekanntmachung von Satzungen vom 26.2.1991 (GVOBI. 
s. 145)

Kirchengesetz über den Datenschutz vom 10.11.1977 i.d.F.
vom 7.11.1984 (GVOBI. S. 161) 

Verordnung zum Kirchengesetz über den Datenschutz (VO 
DSG-EKD) vom 21.3.1986 (GVOBl. 1987 S. 109) 

Rechtsverordnung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur 
Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über den 
Datenschutz der EKD (NEK VO DSG-EKD) vom 13.4.1987 
(GVOBI. S. 11) 

Rechtsverordnung über das Kirchenbuch-und Meldewesen 
sowie zur Kirchenmitgliedschaft (KMKMVO) vom 17.2.1989 
(GVOBI. S. 62) 

Kirchengesetz zur Regelung des pastoralen Dienstes bei 
Amtshandlungen vom 2.2.1991 (GVOBI. S. 97) 

Grundlinien für das kirchliche Handeln bei der Taufe, der 
Trauung und der Beerdigung vom 13.6./11.7.1989 (GVOBl. S. 
237) 

Christliche Grabmal-Symbole 

I 
[..,..,..Gotta 

AnlllllQ u.. � 

1n OY!9rus Cllauo<, sn Cimrua 

98-eMtnls zu 

Jesua Cmlltus 
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Mnw1.C,7u..3 �1.21 

Z9icnenfOrChnstl.,s Ottb. .Jon. Z. 10 

Lucu 22. 42 

f 
Dura, Kt8111! :ur Krone 

� 
� 
��

±i 
Es kommt f!irl 

Sehiff Qe4aden 

1. Konnth. 

Ankl!li<T9uz der Ueöe 1S, 5S-S7. 

Anhang 5 b 

Textbeispiel für die Veröffentlichung der Friedhofssatzung/ 
Friedhofsgebührensatzung in einem Veröffentlichungsorgan 

a) bei Veröffentlichung des vollen Wortlautes in der Presse
oder einem sonstigen Veröffentlichungsorgan

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde __________ _ 
hat am ________ eine Friedhofssatzung/Friedhofs-
gebührensatzung beschlossen. Der Kirchenkreisvorstand hat 
am _ ____ ___ die kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung eretilt. Die Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensat
zung wird nachstehend veröffenlicht und tritt 
am ________ in Kraft. 

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde ___________ _ 

A.0 
�� 
� 

"41tth.10.32 

b) bei Aushang

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde ______ _ _ __ _ 
hat am _ _ _ _ ____ eine Friedhofssatzung/Friedhofs-
gebührensatzung beschlossen. Der Kirchenkreisvorstand hat 
am ________ die kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung erteilt. Die Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensat-
zung hängt in der Zeit vom ______ bis ____ _ 
im/in _ ______ zur Einsichtnahme aus. Ferner 
kann sie während der Dienstzeit im _ _ __ _ ___ __ 
eingesehen werden. Die Friedhofssatzung/Friedhofsgebüh-
rensatzung tritt am ___ _ ___ _  in Kraft. 

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde----·------
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Anhang 5 c 

Muster 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch 1ul!issig. Der 
Widerspruch ist beim Kircherfforstand der Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde 

(vollständige Aföchrift) 

schriftlich einzureichen oder bei der vorstehend bezeichneten 
Kirchengemeinde zur '\iederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einkgung des Widerspruchs beträgt 1 \lu
nat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Urnen dieser 
Bescheid als bekanntgegeben gilt. Bei Zusendung durch einfa
chen Brief gilt die Bekanntmachung mit dem 3. Tag nach 
Aufgabe zur Post ab bewirkt, es sei denn, dats Ihnen dieser 
Bescheid nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen 
ist. 

(Durch die Einlegung des Widersprnch;, wird die Verpflich
tung zur Zahlung nicht aufgeschoben.) 

Anhang 5 d 

Antrag 
auf Erwerb des Grabnutzungsrechts auf dem Friedhof der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

Ich beantrage die Verleihung des Nutzungsrechts für 

'7 eine Reihengrabstiitte .7 als Sarggrabstätte 
:J als Crnengrabstätte 

'.J ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
7 mit zusät1lichen Gestaltungsvorschriften 
'.J eine Wahlgrabstätte '.J als Sarggrabstätte 

mit ___ _  Grabbreiten '.J als Crnengrabstätte 
tür Jahre 

,:7 ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
0 mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

Über die Gestaltungsvorschriften bin ich informiert worden. 
'\ ame: _ __ _  _ _ _  Geburtsname: 
Vorname: 
Geburtsdatum: __ _ 
Konfession: ______ _ 
Anschrift: 

Künftige Änderungen dieser Angaben werde ich der Fried
hofsverwaltung mitteilen. 

Ich übertrage hiermit das Grabnutzungsrecht für den Fall 
meines Ablebens auf: 
Name: ____ _ __ __ _ Geburtsname: _ ___ _ 
Vorname: _____ ___ _ 
Geburtsdatum: ______ _ 
Anschrift: _____ ____ ___ _____ ____ _ 

Die Zustimmung dieser Person liegt bei/reiche ich nach. 

Ort/Datum Unterschrift 

Anhang 5 e 

Bestimmung über die 
Nachfolge im Nutzungsrecht an einer Grabstätte 

.\ngaben 1ur Grabstiille: 

Friedhof: ___ _ 
Feld: 
Anzahl der Grabpl:itze: 

Jetzige(rl Grabnutzungsberechtigte(r): 

l'\ame: __ _ _ Geburtsname: 
Vorname: 
Anschrift: 

Im Falle meines 1\blebens bc�timmc ich als l'\achfolger(in) im 
Grabnutzungsrecht: 

:'\ ame: ____ __ __ ___ Geburtsname: ___ _ 
\\,rname: 
Geburtsdatum: 
Anschrift: 

Stellung ;um Nutzungsbercchtigten: 

::J Ehegatte □ Kind
7 Bruder 'Schwester 

Ort/Datum 

□ Elternteil
'7 Sonstige

Unterschrift des i 

der '\ju t;:ungsbercchtigten 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Übernahme des vorste
henden l\ u tzungsrechts. 

Ort/Datum Unterschrift d. l{echtsnachfolg. 

Anhang 5 f 

Urkunde über die Verleihung des Grabnutzungsrechts 

Herrn/Frau _____ _____________ _ 
geboren am 
wohnhaft _____________ __ __ ____ __ 

wird hiermit das Recht verliehen, auf dem 

Friedhof: 
die Wahlgrabstätte Feld: _ ____ _  Grab-Nr.: ___ __ 
mit___ Grabplätzen für die Zeit vom ____ _  _ 
bis _ nach Mat�gabe der ieweils geltenden Fried-
hofssatzung zu nutLen. 

Der /Die Nutzungsberechtigte hat dafür die nach der gelten
den Friedhofsgebührensatzung festzusetzenden Gebühren zu 
entrichten. 

Er /Sie ist besonders darauf hingewiesen worden, daß die 
Aufstellung von Grabmalen und anderen Ausstattungsgegen
ständen der Genehmigung des Kirchenvorstandes bedarf. 

Eine Friedhofssatzung ist dem/ der Nutzungsberechtigten 
ausgehändigt worden. 

Ort/Datum 

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde ______ __ ___ _ (Siegel) 
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Anhang 5 g 

Antrag 

auf Genemigung zur :J Aufstellung O Nachbeschriftung :J Umgestaltung ,:i Entfernung 

des umseitig bezeichneten Grabmals (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name der Grabstätte: ___ _ 

Lage der Grabstätte: _ _ __ Friedhof _________ _ Feld _ __ Reihe ___ _  Nr. _ ____ _ 

(Dieser umrandete Teil wird von der Friedhufsverwaltung ausgefüllt) 

D Sargwahlgrab ___ ___ Breiten D Sargreihengrab 

D Urnenreihengrab 
:\rt der Grc1bstätte 

D Urnenwahlgrab 

Svmbol und Schrifttext außer Namen und Daten: 
(gegebenenfalls Rückseite benutzen) 

D Erhabene Schrift _ ___ mm 
7 frei auf der H1che 

D frei im Feld 
7 Mattschliff 

□ Vertiefte Schrift

7 umnutet 

D in der Zeile 
n poliert 

Art der Vertiefung: D Flachnut D Keilnut

Schnftl arbe 

D .\1etallschrift 
7 Bronzebuchstaben 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

n Natur

n Bleiintarsienschritt 

Als Nutzungsberechtigter/ Auftraggeber der o. a. Grabstätte 
gebe ich hiermit meine Zustimmung zur beantragten Auf
stellung/ Lmgestaltung des Grabmals. \1ir ist bekannt, dci!s 
ich für die Standsicherheit des Grabmals verantwortlich bin. 

Datum Unterschrift 

Anschrift des Auftraggebers 

Art des Grabmals: 

7 Kissenst. n Stele 7 Hreitf. .7 kubische Formen 

1. Material:

Bearbeitung :\llseitig
Dreiseitig (mit Ansichtsfläche l

Ansichtsfläche mit Randschlag
Seitenflächen
Rückseite _ ________________ _
SockeJ7 n D Material

ja nein 

Fundamentierung und Befestigung nach den Richtlinien für 
das Fundamentieren und Versetzen von Crabdenkmälern 
und Einfassungen für Grabstätten, herausgegeben vom 
Bundesinnungs\·erband des Deutschen Steinmetz-, Stein
und f-h1lzbildhauerhand\n,·rks, und nach den örtlichen Bo
denverhältnissen. 

7 bis zur Grabsohle ,n mit Betonkl(1\z 

Der Unterzeichnete erklärt hierdurch, daß die erforderliche 
Verkehrssicherheit des oben beantragten Grabmals und 
Fundaments ge\,·ührleistet wird. 

Datum Unterschrift 

Anschrift des Lieferanten 

Der Antrag wird D genehmigt D abgelehnt. Der Antrag ist gebührenpflichtig :J ja D nein 

Bemerkungen: __________________________________________ _ 
Die Gebühr für das Aufstellen des Grabmals beträgt nach der Friedhofsgebührensatzung 

DM 
(nur in Buchstaben) 

Sie ist vor der Aufstellung des Grabmals unter Angabe der Kontroll-Nr. _______ _ 
zu entrichten bzw. zu überweisen an _ __ __ __ __ _ 

Ort Datum 

Die Gebühr wurde heute mit ______ DM bezahlt. 

(Unterschrift und Dienstbezeichnung) 

Ev.-Luth Kirchengemeinde 
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Anhangs h 

1 

1 

Muster 
Grabpflege-Vertrag 

Zwischen 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde_ 
vertreten durch den Kirchem·orstand 

und 

wird nach,tehender Vertrag gcschlc)SSen: 

§ l

Gegen Zahlung rnn ___ _  _ DM 
in Wurten___ _ _____ Deut�che MMk 
übernimmt es die Kirchengemeinde, die Grabstätte __ _ 

auf dem Friedhof in _ __ ____ _ 
für _____ Jahre zu pflegen oder pflegen zu lassen. Der 
Vertrag wird erst wirksam nach Eingang des Geldbetrages bei 
der Kirchengemeinde. 

Die Grabpflege beginnt sofort/ am-�------ - / nach dem 
Tode des Auftragsgebers.*) 

Das Kapital wird bis zum Beginn der Pflege und das jeweilige 

Restk,1pital wi1hrend der v ertraglichen Pflegezeit mindestens 
nach dem für Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
gewährten Zinssatz verzinst. Die Zinsen werden dem Grab
pflegekonto jeweils am Jahresende gutgeschrieben, während 
gleichzeitig die Kosten für die erbrachten Leistungen (einschl. 
der Verwaltungskosten und e\·tl. Steuern) abgebucht werden. 

Die Grabpflege umfaßt folgende Leistungen : 

t; 3 

Die Grabpflege wird Yon dem eingezahlten Kapital und den 
Zinsen bestritten. Werden während der \·ertraglichen Pflege
zeit Bestattungen vorgenommen oder Grabmale gesetzt, hat 
der Grabnutzungsberechtigte oder sein Beauftragter die Ko
sten Jür die Wiedl'rinstandsetzung der gartnerischen Anlage 

und für die erforderlichen Änderungen an den Fundamenten 

,elbst /U tragen . 

Reichen Kapital und Zinsen infolge einer wesentlichen \'er
:111dernng der ,illgL'rneinen V\'irtschaftliclwn Vehiiltni,;-,e nicht 
mehr aus, um die Grabpflege in dem vereinbarten Umfang 
durchzuführen und ld11wn der Auftraggebpr odn seine Nach
kommen eine Nachzahlung ab, kann eine angemessene Be
schränkung der Crabpflege \'orgenommen werden . Sind die 

Geldmittel \·or \'ertragsende verbraucht, ist die Kirchenge
nwinde von der Grabpflege befreit. Sie ist nie ht verrflichtet, 
mit eigenen Mitteln einzutreten. 

§4

Der Grabpflegewrtrag kann nur vom Auftraggeber selbst 
gekündigt werden. Das Kündigungsrecht des Auftraggebers 
erlischt mit seinem Tode. Die Erben des Auftraggebers sind zu 
t·incr Kündigung nicht berechtigt. 

§5
Nach Ablauf der Vertragszeit fällt das Kapital - soweit vor

h,mdcn - dL·r Kirc"lwngenwindc zu und wird c1ussd1lieGlich iür 
Friedhofsz,\·ecke venvandt. 

----� --, den -�- -

Der Kirchenv,)rstand 

(Siegel) 

*) Nichtzutreffendes streichen 

_____ , den ___ _ 

Der Auftraggeber 
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Anhang 5 i 

GVOBl. 1992 

MUSTER 

Kostenaufstellung 
für einen Grabpflege-Vertrag 

I\r. 6 

Fur eine Dauerunterhaltung der Grabstätte 

,rnf dem Friedhof. Grabart: Wahl- (Kaui-), Reihen-, Urnen-Grab 'I 

mx ml Grabbreite/n) 

Abt./Feld _ __ Reihe _ _  _ .\.r. in der Zeit vom _____ __ bis _____ __ = _____ Jahre . 

'.\ utzungsberechtigte(r): Herr /Frau 

\\'ohnung: _______ _ _ __ __ _ _ _ ______ __ ____ _ _ _____ __ _ 

l)il' Crabstiittl' wurde l'rlvorlwn / wiL•ciererworben am:

DiL' Ruhezeit (Ntitnmgs:reit) butt bis ;;um:

Beschreibung der Grabanlage (gärtnerische Anlage): _____ ____ ___ __ ____ __ _ __ _ 

Unterhaltungskosten pro Jahr 

1. Gärtnerische Pflege

2. Frühjahrsbepflanzung

3. Sommerbepflanzung

c±. Totensonntag

5. Winterabdeckung mit Tannengrun

6. Blumen, Kränze, Schalen usw.
zu besonderen Gedenktagen

7. Scmstges:

8. Fur Beseitigung \-on Einsenkschäden
einschl. Ersatz eingegangener Pflanz-

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

und Wildschadenbeseitigung pro Jahr DM 

Unterhaltungskosten prc, Jahr DM 

Lnterhaltungskosten i. vereinbarte Laufzeit 
(Kosten pro Jahr D\1 _ _  ) _ _  mal DM _ _ __ _ 

Sonderkosten DM 
1 nach nebenstehendL·r Aufstellung) 

Zwischenstimnw DM 

Venvaltungskosten DM 

Zwischensumme DM 

Mehrwertsteuer DM 

Vertragssumme DM 

Sonderkosten nach besonderen Kostenvoranschlägen 

1. Notm?ndige gärtnerische Arbeiten
vor Loernahme des Grabes in eine
Dauerpflege/Neuanlage, Überholung
der gärtnerischen Anlage DM _ _ _ __ 

2. Ernt'Ut·rung ckr g:1rt1wrischen J\nlage
mal in der \·e•rtrags:reit 

(alle 5 / 8/ 10 Jahre*), 
für eine Erneuerung D\1 _ _ __ _ 

insgesamt Div! 

3. Weitere Beisetzungen auf dem Grab
ja / .\.l'in, mal,
S(,nde•rkosten für die g,ntnerische
NL'ugestaltung,
je Beisetzung DM _ _ _ _  _

insgesamt D::::_:_\1'...'.:...====== 

Sonderkosten D\1 

Diese Kostenaufstellung wurde am ______________ 19 __ mit dem Auftraggeber durchgesprochen und 

dient als Unterlage für den am 19 __ abgeschlossenen Grabpflege-Vertrag . 

___________ ,den _______ ____ 19 

(Unterschrift des Auftraggebers) (Unterschrift des Friedhofsträgers) 

*) nicht Zutreffendes bitte streichen 
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Bekanntmachungen 

Anpassung der Besoldung und Versorgung 1991 

Kiel, den 3. März 1992 

Das Bundesbesoldungs- und -versorgungsgesetz 1991 -
BBVAnpG 91 ist nunmehr mit Datum Hlm 21. Febrnar 1992 
im BurniL·sgesl't/.bl,1tt 1 '-,_ 2h6 verkündet 11,1rden. Damit ,ind 
die dtm·h 1.kkanntmachung vom l'i. M,1i lYLJl (GVOl.31. S 1:--,"J 
veranlaßten Vorgriffszahlungen gesetzlich bestätigt worden. 
Änderungen in den s.Zt. bekanntgegebenen Tabellen haben 
sich jedoch in den Grnndgehaltssätzen der Besoldungsgrup
pen A. 1 bis A 8 ergeben. 

Da;, LmV-\npG 91 entkilt in Artikel 2 unter ,mden-m c·ii,L' 
NL•ufas"ung des § 21' ,-\b,. 2 Satz 4 l.3undc",L0esoldungsgL'sl'tz 
([3esoldungsdienstalter), die mit Wirkung\ om 1. )dnudr 1 <.JLJU 
in Kraft getreten ist: 

„Der Besoldung im Sinne des Satzes 1 stehen Bezüge aus 
einer hauptbernflichen Tatigkeit im Diemt eines öffentlich
rl'chtlichL•n Dil'nstherrn 1§ 2ll). im Dienst \·,,n öffentlich-recht
lichen Rcligionsgesellsch,1tkn und ihn•n \ L'rb;inden sm\·ic• im 
Dienst eines som,tigen Arbeitgebers, der die im öffentlichen 
Dienst geltenden Tarih-erträge oder Tarif\·erträge wesentlich 
gleichen Inhalts anwendet und an dem die öffentliche Hand 
durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise ,\·esentlich beteiligt ist, gleich." 

W1r b1ttL·n, den mit RL·kanntm,1ehung 1,>m l. M;irz lllll] 
verulientlichten Text dL'S § 28 l.3EsC L'nhprechend zu ändern. 

Az.:3"11-D ll 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrag 

Grohmann 

Ordnung des Frauenwerkes der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von Art. 81 Abs. 3 Verfas
sung in \·erbindung mit§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Werkegesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 1991 (G\'OBl. 
S. 1781 t,,!gende Ordnung ,1ls Rechtsverordnung erlassen:

1. Abschnitt

Aufgaben der Frauenarbeit 

§1

Grundlagen der Frauenarbeit 

(1) Auf der Grnndlage der Präambel der Verfassung hat das
Frauenwerk der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche die Aufgabe, 
Frauen in ihren Lebensbezügen das Evangelium von Jesus 
Christus in Wort und Dienst zu verkündigen. 

(2) Die Arbeit des Frauemverkes geschieht als Dienst für die
Frauen in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen, in 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und in den Kureinrichtun
gen des Müttergenesungswerkes. 

(3) Das Frauenwerk ist ein Werk nach Art. 60 Buchst. a)
Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

§2
Frauenarbeit in den Kirchengemeinden 

(1) In der Kirchengemeinde geschieht Frauenarbeit, in dem
Frauengmppen sich bilden oder sich gebildet haben. 

(2) DiL' Fr,1LIL'narbeit in der KirdwngenwindL· 1,·ird unter
shitzt und bq:-;k-itl't durch diL' Kirchenkrcisfr,1UL'I11\·L•rh• nach 
§ 6, durch die Arbeitsgemeimchaft für Frauenarbeit im Kir
chenkreis nach § 4 und in der Regel durch einen Beirat nach
§ 5.

(3) Jede Frauengmppe entsendet im Einvernehmen mit dem
Kirclwnvnr,t,rnd eine Delegierte- in die ArbeibgL'fflL'inschaft 
für Fram•n.irb,·it im Kirclwnkn•is. \Nenn keine Fr,rnc•ngmppen 
in der Kirchengemeinde vorh,111den sind, soll dL'r jeweilige 
Kirchenvorstand eine Vertreterin für Frauenarbeit, möglichst 
eine ehrenamtlich Tatige, entsenden. 

$ 3 
1:-rau(•narbl'it in Lkn KirclwnkrcisL·n 

(l) Uie FrallL'llarbeit im Kirchenkreis wird durch d,1::, Kir
chenkreisfrauenwerk und in der Regel durch einen Beirat 
wahrgenommen. Sie wird durch die Arbeitsgemeinschaft für 
Frauenarbeit im Kirchenkreis unterstützt. 

(2) Di1s weitere kann durch Kirchenkreisssat7lmg geregelt
werden. 

§4
Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchenkreis 

(1) Die Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchen
kreis soll gt>bildet werden aus 
a) den Dc'lL·giL·rtcn aller Fraul'ngruppl'n dl'r Kirchengemein

den n,Kh § 2 Abs. 3 und dl's Kirchenkrl'iSl'S; 
bl einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus der Vermitt

lungsstelle für Müttergenesungskuren im Kirchenkreis, so
weit diese nicht dem Kirchenkreisfrauenwerk zugeordnet 
ist; 

c) je einer \ L'rtrctcrin oder cinL'lll VL•rtrl'ter cfor E \". Familienbil
du ngsstatten im Kirclwnkr,·is;

d) bis zu fünf 'vhtgliedern, die rnn der Arbeitsgemeinschaft für
Frauenarbeit im Kirchenkreis berufen werden können;

e) der Leiterin, der stellvertretenden Leiterin oder dem stell
vertretenden Leiter und gegebenenfalls weiteren Referen
tinnen (>dL·r RL'ferenten cil-s Kirchenkreisfraut'll\\'L'rh•s, diL·
mit bcr,ltL'nder StimmL' ,rn den Sitl'.Lmgen L1L'r Arbeibge
meinschalt tür Frauenarbeit im Kirchenkreis teilnehmen.

(2) Die Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchen
kreis hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Sie gibt Anregungen für die Frauenarbeit im Kirchenkreis,

fördert die Arbeit in den Kirchengemeinden und die Zu
sammenarbeit im Kirchenkreis. 

b) Sie nimmt einmal jährlich den Bericht der Leiterin des Kir
chenkreisfrauenwerkes entgegen.

c) Sie wählt die Delegierten in die Nordelbische Arbeitsge
meinschaft für Frauenarbeit im Kirchenkreis nach § 8 Ab
satz 1 Buchstabe b) und in andere Ausschüsse.

d) Sie wählt aus ihrer Mitte einen Beirat.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchen
kreis wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende und eine stellver
tretende Vorsitzende. 

(4) Die Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchen
kreis tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. 
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§S
Beirat

(1) Sieht die Kirchenkreissatzung nichts anderes vor, so be
steht der Beirat aus 

a) drei bis sechs gewählten Personen, die von der Arbeitsge
meinschaft für Frauenarbeit im Kirchenkreis aus ihrer Mitte
zu wählen sind, 

b) der Leiterin und der stellvertretenden Lcitl'rin oder dem
stellvertretenden Leiter des Kirchenkreisfrauenwerkes, so
wie

c) der Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit im Kirchenkreis
als geborene Mitglieder,

d) einem Mitglied des Kirchenkreisvorstandes

e) und bis zu zwei weiteren Personen, die der Beirat berufen
kann.

(2) Sind weilL'rL' h,1upt,m1tliche Referentimwn oder Referen
ten im Kirchenkru"frauemverk beschäftigt, su nehmen "ie an 
den Sitzungen des Beirates mit beratender Stimme teil. 

(3) Der Beiral ,\,ihlt aus seiner Mitte eine \·orsilzenck· und
eine stellvertretende Vorsitzende. Ist die Leiterin des Knchcn
kreisfrauenwerkes nicht Vorsitzende des Beirates, muß sie 
dessen stellvertretende Vorsitzende sein. 

(4) Der Beirat hat folgende Aufgaben:

a) Planung und Beratung der Fraucnc1rbeit im Kirchenkreis,

b) Planung und Vorbereitung der Sitzungen der Arbeitsge
meinschaft für Frauenarbeit im Kirchenkreis,

c) Vorbereitung des Wirtschaftsplanes des Frauenwerkes im
Kirchenkreis 1ur lkschlußfassung durch den Kirchenkreis
vorstand und die Svnodc.

(5) Von den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft für Frauen
arbeit im Kirchen kreis und des Beirates ist die Priipstin oder 
der Propst unter Angabe der Tagesordnung rechtzeitig in 
Kenntnis ,.u setzen; im übrigen gilt Art. 40. Abs. 4 der Verfas
sung. 

§6
Kirchenkreisfrauen werk 

(1) Das Fr,rncmH·rk im Kirchenkreis hat dil' Aufgabe, die
Frauenarbeit in den Gemeinden anzuregen, zu fördern und auf 
Kirchenkreisebene zu ergänzen. 

Die Leiterin, die slL'llvcrtrdende Leiterin odL·r der stcllH·rtre
tende Leiter und gegebenenfalls weitere Referentinnen oder 
Referenten des Kirchenkreisfrauenwerkes wahren die Verbin
dung mit der Vermittlungsstelle für Müttergenesungskuren, 
soweit diese nicht dem Kirchenkreisfrauenwerk zugeordnet 
ist, mit den Evangelischen Familienbildungsstätten im Kir
chenkreis, mit anderen Werken im Kirchenkreis, mit dem Frau
emverk der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und mit anderen 
Frauenverbänden. 

Die Ll'ilcrin des Kirchenkrl'isfraucnwl'rkcs vertritt die Frau
cnc1rbeil \ or den Organen des Kirchenkreises. Sie ist Mitglied 
im Konvent der Dienste und Werke im Kirchenkreis. 

\2) Die Leiterin des Kirchcnkrei�lr.rnL·nwerkes wird nach 
Anhörung der Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit und der 
Leiterin des Frauenwerkes der Nordelbischen Ev.-Lulh. Kirche 
und im Einvernehmen mit dem Beirat durch den Kirchenkreis
vorstand berufen. Sie wird durch die Pröpstin oder den Propst 
in ihr Amt eingeführt. 

Referentinnen oder Referenten werden im Einvernehmen 
mit dem BL·irat durch den KirchL·nkrL·isvorstand berufen. 

(3) Die Dienst- und Fachaufsicht über das Kirchenkreisfrau
en werk führt die Pröpstin oder der Propst. 

(4) Die Aufgaben der Leitung des Kirchenkreisfrauenwer
kes können auch von mehreren Personen wahrgenommen 
werden. Die Zuständigkeit gegenüber Dritten und untereinan
der ist festzulegen. 

2. Abschnitt

Aufgaben und Einbindung des Frauenwerkes 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

§7
Fr,1uc·narl1L•it ,iuf Nordelbischer Ebene 

(1) Cemeinsame Aufgaben der Frauenarbeit in der Nordei
bischen Ev.-Luth. Kirche nimmt das Nord elbische Frauenwerk 
wahr. Es wird dabei durch die Nordelbische Arbeitsgemein
schaft für Frauenarbeit nach§ 8 und den Geschäftsführenden 
Ausschuß nach§ 9 unterstützt. 

(2) Die DiL·nsl,tl'IIL· hat ihren Sitz in Neumünster.

§8

Nordelbische Arbeitsgemeinschaft für Fr,ll!L'nJrbeit 

(l) Der Nord elbischen Arbeitsgemeinschaft für Frauenar
beit gehüren an 

a) die Leiterinnen der Kirchenkreisfrauenwerke;

b) die gewählten Delegierten nach§ 4 Abs. 2 Buchstabe c), und
zwar je zwei Delegierte aus den Kirchenkreisen
Altona, Angeln, Blankenese, Eckernförde, Eiderstedt, Eutin,
Flensburg, Harburg, Husum-Bredstedt, Herzogtum Lauen

burg, .\1ünsterdorf, l'\eumünster, Niendorf, Norderdith
marschen, Oldenburg, Pinneberg, Plön, R,1nt,,1u, Rends
burg, Schks\\"1g, SegL·berg, Süderdithmarschcn, Südton
dern;

je drei Delegierte aus den Kirchenkreisen Kiel und Lübeck;
je vier Delegierte aus den Kirchenkreisen Alt-Hamburg und
Stormmn;

c) drei Delegierte aus dem Kreis der Vermittlungsstellen für
rvfüttergenesungskuren in '-lordelbien, die auf Vorschlag
der Vermittlungsstellen von der Leiterin des Nordelbischen
Frauenwerkes berufen werden;

d) drei DelegicrlL' ,ws der Nordelbischen ArbL·itsgcrnL·inschaft
Evangelischer Familienbildungsstätten, die von dieser ge
wählt werden;

e) bis zu neun f'L>rsom·n, die vom Geschiiftsführcnden Aus
schuß nach § 9 berufen werden.

Für Leiterinnen und Delegierte ist Stellvertretung möglich.

(2) Mit beratender Stimme nehmen an den Sitzungen der
Nordelbischen Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit teil 

a) die Leiterin und die stellvertretende Leiterin oder der stell
vertretende Leiter des Nordelbischen Frauenwerkes;

b) die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Nordel
bischen Frauenwerkes;

c) diL' \ ,irsitzende oder der Vorsit/l'ndc der Mitarbeitervertre
tung;

d) die Leiterinnen oder die Leiter aus den Fachbereichen Ge
meinde- und gesellschaftsbezogene Frauenarbeit und Müt
tergenesung;

e) eine Referentin oder ein Referent aus dem Fachbereich Ge
meinde- und gesellschaftsbezogene Frauenarbeit und eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich
Müttergcnesung, die von der Leiterin bestimmt werden;

f) je eine Mitarbeiterin oder L'in \lit.1rbl'iter aus den Kurein
richtungen des Nordelbischcn Frauenwerkes, die von der
Leiterin bestimmt werden.
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(3) Die :\ordelbische ,-\rbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit
hat folgende Aufgaben: 
a) sie c',ibt Anregungen t(ir die h,lUl't1,irbe1t in der Nordelbi

scllL'n Kirche und bcr;tt die Crund<it:,,e tur Frauenarbeit;
b) sie nimmt den Jahresbericht des Nordelbischen Frauenwer

kes entgegen;
c) sie wählt aus ihrer .\litte die Mitglieder des Geschäftsfüh

renden Ausschussen nach§ 9 Abs. 1 l3uchstbabe c) und fl;
d) sü, 11 ahlt aus ihrer \ litte L'irwn Vorstand, der drei Personen

umt,1ßt, von denen mindestens 1,wei d1rl'n,1mtlich in der
Frauenarbeit tätig sein müssen. Der \'orstand wählt aus
seinen ehrenamtlichen \!itgliedern eine Vorsitzende.

(4) Die '\:ordelbische Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit
tritt mindestens zweimal im Jahr n1sammen. Sie muß auf;er
dcm l"uscimmentrl'len, WL'nn ein Drittel der :vlitglieder uLfrr 
der Cesch,iftsführemiL' :\u,schufs l'S beantrc1gen. Die Einberu
fung geschieht durch den \'orstand. 

§9
Der Geschäftsführende Ausschuß 

( 1 l D,'m Ceschiiftsfü hrcnden J\usschuf; ,gchiiren ,1 n 
a) die Lc,itcrin und die stL>ll\·l'rtretendc LL·iterin oder der ,tdl

vertretende Leiter des :\ordelbischen Frauenwerkes;
b) die \'orsitzende der .\.'ordelbischen Arbeitsgemeinschaft für

Frauenarbeit;
c) vier Leiterinnen von Kirchenkreisfrauenwerken, die nm

der '\J,,rdl'lbischen 1-\rbcitsgemeinscl1c1ft für Fr,1uen,1rbcit
ge11·,1 hlt Wl'rden;

d) vier weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die von der
Nordelhischen Arbeitsgemeinschaft iür Frauenarbeit ge
wählt werden;

e) eine Delegierte oder ein Delegierter der \'ermittlungsstellen
für \l(lttl'rgenl'Sung m .\.'orddbien;

f) eine Ddc'gierte odl'r l'lll Ddl'giertcr der '\urdelbischen .\r
bei t:,gemcinschatt E\·,rngdischer Fami lil'll bild ungsslii tten;

g) bis zu drei Personen, die vom Geschäftsführenden Aus
schuß bernfen werden;

h) ein\ on der Kirchenleitung entsandtes \litglied,

(2) Der Cesch,iftsführendc' Ausschul; 11 ahlt aus seiner \litte
eine \',1rsit/ende und eine ,tellvertrelt'ndc' \'ursit;;.ende ,,dL't 
einen stellvertretenden \'or-,1tzenden. \\'enn die Leiterin des 
Frauenwerkes der Nordei bischen Kirche nicht Vorsitzende des 
Geschäftsführenden Ausschusses ist, muß sie dessen stelh-er
tretende \'orsitzende sein, 

(3) Dil' nach J\rt. l li:\ ,\bs. 2 der Verfassung n1st:indigen
De;;enwntinnen LKier DL'7l'rnenten des '\(1rdl'!bisdwn Kir
chenamtes können an den Sitzungen des Ceschciftsiührenden 
Ausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer, die Vor
sitzende oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung und 
die Leiterinnen oder die Leiter der Fachbereiche des Nordelbi
schen Frauenwerkes nehmen an den Sitzungen des Geschäfts
führenden Ausschusses mit beratender Stimme teil. Weitere 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Fachbereiche können je 
nach Tagesordnung nach Absprache mit der Vorsitzenden mit 
beratender Stimme hinzugezogen werden. 

§ 10
Aufgaben des Geschäftsführenden Ausschusses 

Der Geschäftsführende Ausschuß berät und beschließt über 
die Grundsätze, die Konzeption und die Durchführung der 
Arbeit des Nordelbischen Frauenwerkes. 

Er hat darüberhinaus folgende Aufgaben: 
a) den Entwurf des Sonderhaushalts für das Nordelbische

Frauenwerk einschließlich der Wirtschaftspläne für die 
Müttergenesungsheime aut?l1stellen und die Jahresrerh
nungl'n l'U prüfen und ,lb/unehmen ;;ur V\1rbL'f'l'itung der 
ßeschluJsfa.,.,ung durch die '\, ,rdelbisclw Svnllde; 

b) Wahlen wm Ylitgliedern der Kammer für Dienste und Wer
ke nach den Bestimmungen des Wahlgesetzes der Nordei
bischen Kirche durchzuführen;

c) Berufungen nach§ 8, Abs. 1 Buchstabe c) und Delegationen
in son::.tige Cremien vorzunehmen;

d) der Kirchenleitung regl'lm,ilsig Bericht zu erst,ltten;
e) bei Ändenmg dieser Ordnung und bei Auflösung des Wer

kes mitzuwirken.

§ 11
Nordelbisclws I r,,Ul'nwerk 

( 1) Dl'r LL'iterin ist der ll'itL'ndr' geistlidw Dien,t im Nord el
bischen Frauenwerk übertr3.gen. Sie vertritt das :\ordelbische 
Frauenwerk in Kirche und Offentlichkeit. In Zusammenarbeit 
mit ihrer Stell\·ertreterin oder ihrem Stellvertreter, den Leite
rinnen oder Leitern der einzelnen Fachbereiche und der Vor
sitzenden llL'r \_L1nfolbischen 1-\rbL'itsgenwin:,ch,1ft für Fr,ll!L'n
arbeit w,,hrt sie dil' Verbindung mit der Fr,1uc'n,1rbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, den FrauLT\l\erkcn an
derer Landeskirchen und der E\·angelischen Arbeitsgemein
schaft für \lüttergenesung und pflegt die Kontakte zu ökume
nischen Einrichtungen, den Diensten und Werken der Kirche 
sowie zu weiteren Frauenverbcinden. 

(2) Die l"L'i tt'rin des Norde!l,i,d1Cn FraUl'll\\'(Tkcs untersteht
der geistlichen Aufsicht de, ;u:,tändigcn ßisLh()t-, oder der 
zuständigen Bischöfin und der Dienstaufsicht des Nordelbi
schen Kirchenamtes. Sie führt die Dienstaufsicht über die im 
Nordelbischen Frauenwerk tätigen Pastorinnen und Pastoren 
sowie über die :vt:itarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienst
stelle des '\Jurdl'lbischen l·r,lUL'nwerkes und dl'r von der 
Dienststelle \·er walteten Fi nriL h tungen. 

(3) Die Leiterin des Frauenwerkes und ihre Stellvertreterin
werden nach Anhörung des Geschäftsführenden Ausschusses 
von der Kirchenleitung berufen. 

3. Abschnitt

Schlußbestimmungen 

§ 12
Amtszeit 

Die Amhzcit der Mitglieder in den Organen dt·r Frauenar
beit, soweit siL' nicht geborenL' \litglil'dl'r sind. bctr:igt 6 J,,hre 
in EntsprL'chung /.u der Legi,lcitu rpcriode der Kiff henwahll'n. 
Wiederwahl ist zulässig. Die\ \'ahlen müssen schriftlich vorge
nommen werden, 

§ 13
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung des Frauenwerkes der Nordei
bischen Kirche vom 14.1.1984 (GVOB!. S. 49) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. April 1991 (GVOB!. S. 178) außer 
Kraft. 

Kiel, den 10. Februar 1992 

KL-Nr. 4/92 

Die Kirchenleitung 
Karl Ludwig Kohlwage 

Bischof und Vorsitzender 
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Ungültigkeitserklärung eines Kirchensiegels 

Kiel, den 28. Februar 1992 

Bei der Fv.-Luth. St. Laurentii-Kirchcngemeinde ltzehoe, Kir
chenkreis Münsterdorf, ist im Monat Dezember 1991 ein Sie
gelstempel verlorengegangen. 

Das Kirchensiegel der lv.-Luth. St. Laurentii-Kirchenge
meinde Itzehoe "·ird hiermit außer Geltung gesetzt. 

:\ urdelbisches Kirchenamt 
Görlitz 

Az.: 9153 St. Laurentii-Kgde. Itzehoe - R II /R 3 

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel, den 19. Febrn21r 1992 

Kirchengemeinde: Kellinghusen 

Kirchenkreis: Rantzau 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Kellinghusen. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Görlitz 

Az.: 9153 Kellinghusen - R 11/R 3 

Kiel, den 19. Februar 1992 

Kirchengemeinde: Krummendiek-Mehlbek 

Kirchenkreis: Münsterdorf 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Krummendiek-Mehlbek. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Görlitz 

Az.: 9153 Krummendiek-Mehlbek- R U/R 3 

Pfarrstellenerrichtung: 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Segeberg für Jugendarbeit (mit 
Wirkung vom 1. April 1992). 

Az : 20 Jugendarbeit Segeberg P II / P 3 

* 

Pfarrstellenerrichtung (storniert) 

Pfarrstelle dt'� Kirchenkreises Plön für F.L'ligioföunterricht 
und -gespräche in den Berufsschulen des Kreises Plon in Preetz 
und Plön (Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
1992 Seite 76). 

/v.: 20 Religionsunterricht und -gespräche in Preetz und Plön 
- Pll/P 1

Berichtigung der Bekanntmachung der rentenversiche
rungsrechtlichen Gewährleistungsentscheidung der Freien 
und Hansestadt Hamburg 

Kiel, den 21. febrnar 1992 

In der Bekanntmachung vom 7. Januar 1992 - G\'OBl. Seite 
61 - ist in Absatz 2 in der Aufzählung der Anstellungsträger 
der Kirchenkreis Harburg sowie der Kirchenkreisverband 
Hamburg irrtümlich nicht erwähnt worden. Wir bitten um 
handschriftliche Ergänzung. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im 1\uftrage 
Jes sen 

Az.: 3..J,12- D 1/D 3 
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Stellenausschreibungen 

Pf arrstc llcnausschreibu ngen 

In der Christophorus-Gemeinde B e r ge d o r f- Wes t  im Kir
chenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf - ist die Pfarrstelle 
zum 1.5.1992 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. 
Die Besdnmg l'rfolgt durch Wahl des Kirchcm·orstande,. 

Die• Christophorusgl·mei nLfo h,1t /.L. 2."\1111 CemL•indq-;liL·dtT 

lm Jugendpavillon findet die aktive und unternehmungs
freudige Jungschararbeit statt. Jugendliche haben hier auL;er
dem ihren Treffpunkt im Rahmen einer offenen Jugendarbeit. 

Die Gemeinde betreibt einen Halbtageskindergarten. Es be
stehen nwhrerl' akti\'L' Hauskrt'ise, ein Scniurenkrcis und l'in 
Kirchc•1khor. 

Eine besondere Aufgabe der Gemeinde und des zukünftigen 
Pastors/ Pastorin besteht in der Konfirmanden- und Jugendar
beit. aber auch im Neuaufbau des Kindergottesdienstes; dabei 
ist stetige Zusammenarbeit mit den 4 Mitarbeitern des Kinder
garten, gewünscht, /.B. lcriirtern rL•ligHinsF<idagogisclwr Fra
gen mit interessierten l_ltc•rn. 

Die Arbeit des neuen Pastors/Pastorin i.-vird unterstützt 
durch eine Halbtagsbürokraft, einen Küster und eine Kirchen
musikerin. 

\'Vir \\·ünschen uns einen Pastor/ eine Pastorin, der/ die b12reit 
ist, ,iul cfrr Crundlag,· d,·, gottesdwnstlichen Ld1ens der Ce
nwmdL' und im Zus,imnwnhang mit llL'll scdsorgerlidlL'n. \ u l
gc1ben mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern \·er
trauens,·oll zusammenzuarbeiten und die Gemeindearbeit mit 
Mut, Lust und neuen Initiativen zu beleben. 

Ein geeignetes Pastorat (Reihenhaus) soll angekauft werden; 
Wünsche \\'erden e\·tl. l•cTücksichtigt. 

Lll'\\Trbungen mit aussiührlichem, h,mclgeschriebenen 1 ,·
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf-, '\eue Burg 1, Postfach 
11 12 33, 2000 Hamburg 11. 

\>\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. ,\us
künftL· l'rteilt Herr l'n ,pst Konr,id [_indl'mann, TL•!. 1!-J.i1 1 

:168 u2 ;':'./2 73 odl·r (!-J.11. 7 211 7:1/97 (l\1,t,,ral). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs v\'ochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az: 20 Christophorus-Gemeinde Bcrgcdorf-West P l/P 2 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises S t o r m a  r n  für Seelsorge 
in den staatlichen Pflegeheimen Jenfeld (Holstenhof) und 
Wandsbek (Maricnthal) wird zum 1.5.1992 vakant und ist 
umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. 
Der bisherige Stelleninhaber geht zu diesem Zeitpunkt in den 
Ruhestand. Die Besetzung erfolgt durch Berufung des Kir
chenvorstandes auf Zeit. Die Stelle ist auf Kirchenkreisebene 
angesiedelt und wird der Ortsgemeinde „Der Gute Hir
te" /Jenfeld im Bezirk Wandsbek-Rahlstedt im Kichenkreis 
Stormarn, in deren Bereich das größere der beiden Heime liegt, 
zugeordnet. Die Nähe zur Ortsgemeinde, zum dortigen Kir
chenvorstand und zu dem dortigen Kollegen oder der Kollegin 
schafft die Voraussetzung für eine intensive wechselseitige 
Zusammenarbeit zwischen Heimgemeinde und Ortsgemein
de. (Die bisher einzige Pfarrstelle der Ortsgemeinde ist fast 
gleichzeitig neu zu besetzen). In den beiden Heimen leben 

/.usamnwn d\\'a 1 .llllll Mensclwn, d,n on im I i<ilstenhof, mit 
einer AuL,en,telle für Alkuholkranke, 700, in '.\larienthal 320. 

Das Aufgabenfeld umfaßt die seelsorgerlichen und gottes
dienstlichen Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
ihre Angehörigen und die \litilrbeiter und '.\Iitarbeiterinnen 
der Heinw. D,1/u gehiirt ,1uch ,1ie Llegk•itung Skrhcnder und 
der Trauernden - bis /llr l)L'LTdigung und dari1bcThin,rn,. 

Es ist wün',chenswert, dafs l:le\\·erber und Be\\'erberinnen mit 
Berufserfahnmg eine Ausbildung in Klirnscher Seelsorge 
durchlaufen haben oder eine andere entsprechende Seelsorge
ausbildung mitbringen. Außerdem wird die Fähigkeit zur Ko
operation mit der I lcimleitun,g. dL'lll Amt fiir l kirne und den 
ührigL'll l'tlc•gcllL'im',eelsorgc•rirnwn und -SL'ei ,, 1rgern der Stadt 
vurausgc,l't/t. Und es wird l',ervil�chatt en\ arll't, eine Arbeit 
mit ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern aufzu
bauen -einschließlich deren Ausbildung und kontinuierlicher 
Begleitung. 

Eine Wllhnung steh! im fü,n·ich der nahe gt'lt'gL'nen Kreuz
kircllL'ngenw111de zur Verlügun,g. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgcschrid1enen Le
benslauf sind zu richten an den Kirchenkreis,·orstand des 
Kirchenkreises Stormarn, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67. 

Weitere Ln terlagen sind auf Anforderung einzureichen.Aus
künftL' erteilen Pastor lkhrmann, l\1,1k•ndL' 20, 2llll(\ 1 bmburg, 
TL•l. 040 1 h 77 ll(i 20, 1 lerr c;chiedat, stdln•rtr. \l1r,itzL'nder im 
Kirchcm·urstand „Dl•r Gute I hrtc", )t>nfeldL'r '-itraf;l' IU:1, 20011 
Hamburg 70, Tel. 040/41 10 60 45 (dienstlich) oder 040/ 
6 53 82 22 (privat) sowie Propst Hamann, Rockenhof 1, 2000 
Hamburg 67, Tel. 040/60 31 43 44. 

Ablauf dc•r Bcwcrbungsfri�t: Sl·chs Wochl'n n,Kh Frschl'inen 
dieser 1\usg,1\,,· des Ccsctz- und VerordnungsbL1ttc•s. 

Az„ 20 Seelsorge an den staatlichen Pflegeheimen Stormarn -
P Il/P 3 

Die neu ,·rnchtcte 4. l'fa r r,t t' l l e  d e r  '\,, r dl·lbi,che n 
f: \'. - L u t h . K i r clu· f ü r 1--: r ,1 n k e n h d u � , L' e ];., o r g e i rn 
K l i n i k u m  d er Chr i s t i a n -Albrechts -ln i vers i tät 
z u  Ki  e 1 ist zum 1.9.1992 mit einem Pastor oder einer Pastorin 
in einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 c; l zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Berufung der Kirchenleitung auf 
Zeit. 

D,is 1\rh•ihfeld umL11�t ,iuhc•r der Kinck•rklirnk ( 124 lkttenJ 
jeweils eine Station in der Chirurgie und in dt'r ürthopüdie. 
Neben der Arbeit mit den Kindern ist Elternarbeit besonder;, 
wichtig, z.B.: der Aufbau von Gruppen mit spezieller Proble
matik (,,wrwaiste Eltern"; Eltern von behinderten Kindern; 
Knochenmarktransplantations-Patienten). 

Der Stelleninhaber wird häufig zu Jähtaufen gerufen. Zum 
Arbeitsfeld gehören auch gelegentliche Mitwirkung am Gnter
richt in der Krankenpflegeschule sowie Angebote (Einzelge
spräche oder eine Gruppe) für das Pflegepersonal. 

Nach Möglichkeit soll ein Bewerber die Minimalstandards 
für die Arbeit in der Krankenhausseelsorge bereits erfüllen 
und bereit sein, sich weiter fortzubilden. Voraussetzung ist die 
Fähigkeit, mit Kindern zu kommunizieren, und zwar mit einer 
besonderen Ausprägung im kreativen Bereich (musizieren, 
malen, gestalten). Wir wünschen uns einen Seelsorger bzw, 
eine Seelsorgerin mit der Bereitschaft und Fähigkeit, sich in das 
Team der Krankenhausseelsorge im Klinikum der Universität 
zu integrieren. 
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Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche, Dänische Straße 21-35, 2300 Kiel 1. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Pastor (Krankenhausseelsorger) Benthien, Jüt
landring 111, 2300 Kiel 1,Tel. 0431 /52 68 08, und Oberkirchen
rat Dr. Hach, Nordelbisches Kirchenamt, Dänische Straße 21-
35, 2300 Kiel 1, Tel. 0431/99 12 41. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Acht Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Uni-Kliniken Kiel (4) P II/P 1 

In derKirchengemei nde Oldenburg  in  Hols te in  im 
Kirchenkreis Oldenburg wird die 1. Pfarrstelle vakant und ist 
zum 1. Juli 1992 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen . Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde umfaßt bei drei Pfarrstellen ca. 9.800 
Gemeindeglieder. Die Stadt Oldenburg in Holstein ist nicht 
nur im Blick auf Schulen Mittelpunktsort. Ein Pastorat steht 
zur Verfügung. Jeder Pfarrbezirk hat eine eigenständige Ge
meindearbeit. Erwünscht ist, daß der neue Stelleninhaber(in) 
die gemeindlichen Aktivitäten (u.a. Jugendarbeit, CVJM, Kir
chenmusik, Alten- und Hauskreisarbeit, Glaubensseminare, 
Lobpreisgottesdienste) mitträgt und am Wachstum einer le
bendigen Gemeinde, für die der Glaube an Jesus Christus im 
Zentrum steht, mitwirkt. Der Gemeindearbeit zugeordnet sind 
zwei Kindergärten, eine Kinderstube und eine Diakoniesta
tion. Den Pastoren stehen haupt- und ehrenamtliche Mitarbei
ter zur Seite. Wir empfehlen den Bewerbern, sich bei uns 
umzusehen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Oldenburg, Kirchenstraße 7, 2430 Neustadt/Holstein. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Pastor Prof. Dr. Hein, Eichendorffstralse, 2440 
Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/28 20, der Vorsitzende des 
Kirche1worstandes, Herr Schümann, Grammdorfer Weg 1, Jo
hannisdorf, 2440 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361 /28 82 so
'Nie Propst Dr. Kramer, Kirchenstraße 9, 2430 Neustadt in 
Holstein, Tel. 04561/60 37. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az .. 20 Oldenburg (1) -P II/P 3 

* 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises  Schleswig  für  
Kr ankenhaussee lsorge  im Martin Luther-Krankenhaus 
in Schleswig ist vakant und umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Beru
fung des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Das Martin Luther-Krankenhaus ist ein Akut-Krankenhaus 
für den Großraum Schleswig und Akademisches Lehrkran
kenhaus mit 371 Betten und 8 Abteilungen und einer Kranken
pflegeschule mit 60 Ausbildungsplätzen. 

Zum Aufgabenbereich der Krankenhaus-Seelsorge gehören 
neben der seelsorgerischen Begleitung der Kranken und Ster
benden insbesondere die Krankenhaus-Gottesdienste, die Zu
sammenarbeit mit den ca. 550 Mitarbeitern des Hauses und der 
Unterricht im Fach Berufsethik an der Krankenpflegeschule. 

Bewerben sollten sich Pastorinnen und Pastoren mit vielfäl
tigen Erfahrungen im weiten Bereich seelsorgerlicher Arbeit. 
Erwartet werden Kooperationsbereitschaft und Koordina
tionsvermögen gegenüber allen Bereichen des Hauses. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des 
Kirchenkreises Schleswig, Pastorenstralse 11, 2380 Schleswig. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Propst Heyde, Tel. 04621 /2 34 97 und Herr v. 

Martin-Luther-Krankenhaus, Tel. 04621/81 22 60. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Krankenhausseelsorge im Martin Luther-Krankenhaus 
in Schleswig P Ill/P 3 

* 

Das Amt eines theo lo gischen R e f erenten/ einer  
theo log i schen Referent in  bei den Nordelbischen Bibel
gesellschaften e.V. mit dem Dienstsitz in Schleswig ist neu 
eingerichtet worden und umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar in einem jeweils 
eingeschränkten Dienstverhältnis (50 % ) zu besetzen. Die Be
setzung erfolgt durch Berufung des Vorstandes der Nordelbi
schen Bibelgesellschaften e.V. (bei '.\JEK-Pastorinnen oder 
NEK-Pastoren durch Beurlaubung seitens der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche). 

Die Nordelbischen Bibelgesellschaften, ein Verbund von fünf 
regionalen Bibelgesellschaften die Hamburg-Altonaische, 
die Lübecker, die Lauenburg-Ratzeburgische, die Eutiner und 
die Schleswig-Holsteinische Bibelgesellschaft-planen die Ein
richtung eines Bibelzentrums im St. Johannis Kloster in Schles
wig. Der mittelalterliche Klosterkomplex mit Kirche, Remter, 
Kapitelsaal und Sehwahl bietet gute räumliche Möglichkeiten 
für Angebote geistlichen Lebens von der Bibel her. 

Zum Aufgabenbereich des/ der theologischen Referenten/ in 
gehören u.a. das Angebot von Bibelseminaren, bibelorientierte 
Fort- und Weiterbildung, die Zurüstung von Bibelpartnern/
partnerinnen für die Kirchengemeinden ebenso wie die Beglei
tung von Bibelausstellungen und das Angebot von Vorträgen 
zu biblisch-theologischen, ökumenischen und interreligiösen 
Themen auf Anfrage von nordelbischen Kirchengemeinden. 

Bewerben sollten sich Pastorinnen und Pastoren, die 
liehe Erfahnmg mit der Schrift Alten und Neuen Testaments 
und Freude an ihrer Vermittlung haben. Erwartet werden 
geistliche und organisatorische Fähigkeiten beim Aufbau des 
Bibelzentrums. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Vorstand der Nordelbischen 
Bibelgesellschaften e.V., z.Hd. des Vorsitzenden, Propst Die
trich Heyde, Pastorenstr. 11, 2380 Schles,vig. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen Propst Heyde, Tel. 04621/2 34 97, Dr. Mei
nardus, Tel. 04106/7 34 91, und Kirchenoberverwaltungsrat 
Detlefsen, Tel. 04621 /2 66 48. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Nordelbische Bibelgesellschaften e.V. - P I/P 1 
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Stellenausschreibungen 

In der E\'-.Luth. Andreas-Kirchengemeinde (Kirchenkreis 
Kiel) ist die 

B-Kirchenmusikerstel le

mit :i0 c;;. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit sofort 
zu besetzen. Die innerhalb dieser Arbeitszeit vorn Kirchen
rnusikL·r oder\ ,1n der Kirchenmusikerin w,1hr;,.u11t·hnwnd,·n 
Aufgaben werden im einzelnen durch eine örtliche Dienst
anweisung festgelegt. Die Anstellung erfolgt nach dem kirch
lichen \ngestclltL•ntarih·L•rtr,,g (K\ T-NEK! 

Unsere Gemeinde liegt auf dem Kieler Ostufer, \\·estlich der 
Schwentinemündung, mit verkehrsgünstiger Einbindung so
'Nic allen Schulen und ,\rztcn und Gesch,iften nir Ort. '-;ie 
umfaßt etwa --l--±00 Gemeindeglieder, Z\\·ci l'farr<,tellen, eine 
akustisch herYorragende Kirche, daneben ein Gemeindezen
trum mit \'iclfältig nut?baren Räumen und einer Sr1zialstc1tklll. 

Von der l.lcwcrberin bz11· dem Bewerber crwarten wir 
- die musikalische Ausgestaltung der Gottedienste, Andach

ten und .Amtshandlungen,
- diic Fortführung und den Ausbau der bestehenden Chor

arbeit,
- den Aufbau L'ines Kinderchores, L'ine., Tugendchores und

einer lnstn1mentalgruppe,
- musikalische \1itarbeit bei den Vorhaben der Konfirman

dengruppen und ggf. bei besclllderen Gemeinde1·cranst,1l
tungen.

Wir wünschen uns eine engagierte Kirchenmusikerin oder
einen engagierten Kirchenmusiker, die oder der Frc'ude am 
gemeindliche Leben und der gesamten BrL'ite kirchcnmusika
lischer Arbeit hat und auch für neue geistliche Lieder und 
entsprechende Instnimentalmusik aufgeschlossen ist, um bei 
der ju11.;.;en Ccncr,1tion ,\kzente ,,·tzen zu kimnen. 

An Instrumenten sind \·orhanden: 
- in der Kirche eine Kleuker-Orgel (ßilujahr 1967)

n1it 2'½ Registern
- eine neueres Klavier (Schimmel 1985)

einige Orff-lnstrumente sowie Trompeten und Hörner.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis
zum 1:i.04.1992 an den Kirchenvorstand der Andreas-Kirchen
gemeinde Kiel-\Vellingdorf, Altcnteichstr. 14, 21[1(1 Kiel H. 
Auskunft: l'.1sl\1r Hesse !Tel. 72 27 09), l'.,,tur Gutknecht (TL'!. 
72 74 32). 

;\;,: .'tl - AndrL'cls-Kid - T II/ T, 

Der Kirchenkreis Blankenese sucht 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter mit entsprechender 

Ausbildung 

zur Begleitung und Reflexion der Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Diakonie- und Sozialstation. 

Interessierte sollten möglichst aus eigener Erfahrung wissen, 
was Pflege bedeutet, und Fähigkeiten zur Supervision haben. 
Wir legen Wert darauf, daß Diakonie ein Bestandteil kirchli
cher und gemeindlicher Arbeit ist. 

Die Stelle ist Teil der Beratungsstelle des Kirchenkreises Blan
kenese. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
ben,l,rnf sind zu richkn an den Kirchenkreisvorstand Bl,rnke
nese, Dormienslr. 1 a, 2000 Hamburg 5:i. 

Auskünfte erteilen Propst H Schmidtpott, Tel. ll-10/86 12 76, 
oder Frau 1. C,K",, Tel 1)-10/81 71 61. 

Ablauf der Bewertungsfrist: \"ier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgc1be des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - KK l.llankenese - E 2 

Die EY.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen, Be?irk 
Kid-Schilkscc ''ilrandL', sucht /Um 1. /\l,gust ](JCJ:1. 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Gemeindehelferin/einen Gemeindehelfer 

schwL'rpunUnüßig für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Wir wünschen uns eine engagierte i\!itarbeiterin/ einen en
gagk•rten Mitarbeitl'r, die/ der die vorhandene;\ rbL•it begleitet 
und ausbaut, ehrenamtliche i\lttarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreut und gewinnt und eigene Ideen einbringt. Die Mitarbei
terin 'der i\1itarbeiter soll eigenverantwortlich arbeiten ki-in
nL'n. sich alwr zugleich eingebunden 1, isscn in die ges,1mll' 
MitcJrbeiterschaft. Unsere Arbeit ist gleichermaßen dem E\·an
gelium verbunden, als auch c1n der Lebenswirklichkeit der 
Mcn,;chen in Kiel-SchilksL'C und Strand,· ()rienticrt. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-'.\JEK. 

fü•werbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Kin:hL'l1\'0rstand dL•r 1--:irchengL'Inl'indc D,inischenha
gen, Bezirk Schilksee Strande, Ankerplatz 1, 2300 Kiel 17. 

Auskünfte erteilen Pc1storin Filrenholtz, Tel. 0-131 /37 2q 10, 
und ['astor \. Fleischl,cin, Tel. 11-t:l l /37 2, 11. 

Ablauf der Bewertungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser i\usgc1bc des Ccsct,- und Vcrordnungsblilttes. 

Az.: 30 - Dänischenhagen - E 2 

Sozial- und Diakoniestation Bramfeld;Steilshoop 

\\'ir suchen: 

Krankenschwestern/-pfleger, Altenpflegerlnnen 

für 38,5 Std., 30 Std., 25 Std. zum 1.4.92 oder später. 

Bezahlung KR V 

Außerdem wird ab 9.92 die Stelle Pflegedienstleitung neu 
besetzt. Anfragen dazu sind jetzt schon möglich. 

Unsere Arbeit erfolgt im Team mit regelmäßigen Arbeitsbe
sprechungen und Supervision. Keine Pflege im Akkord. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an: 

Sozial- und Diakoniestation Bramfeld/Steilshoop, Edwin
Scharff-Ring 43, 2 Hamburg 60, Tel. 6 30 92 38. 

Az.: 4890 - 1 - W 2 

*
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Für unser Rentamt im Ev.-Luth. Kirchenkreis Rantzau in 
Elmshorn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Leiterin bzw. einen Leiter 
der Haushaltsabteilung 

- VergGr. IV a KAT-NEK (= BAT) A 11 KBesO -

Aufgabenschwerpunkte sind: 

- Haushaltsplanung und -ausführung für 16 dem Rentamt
angeschlossene Kirchengemeinden und den Kirchenge
meindeverband Elmshorn.

- Verantwortliche Mitwirkung beim Kirchenkreishaushalt.

- Individuelle Beratung der Kirchenvorstände in sämtlichen
Finanz- und Haushaltsfragen.

- Fragen des Kirchensteuerrechts (Erlaßanträge, Billigkeits
entscheidungen) und des Umsatzsteuerrechts für Friedhö
fe.

- Verantwortung für die vorhandene EDV-Anlage.

Das kirchliche Haushaltsrecht entspricht den kommunalen
Bestimmungen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesen. 

Wir wünschen uns, daß die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbei
ter 

- Engagement und Eigeninitiative zeigt,

- möglichst die Befähigung für den gehobenen allgemeinen
Verwaltungsdienst (2. Verwaltungsprüfung) hat,

- möglichst bereits über Erfahrungen im kirchlichen Verwal
tungsdienst verfügt,

- das notwendige Einfühlungsvermögen für die besonderen
kirchlichen Belange besitzt.

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche.
Ausführliche schriftliche Bewerbungen (mit Lichtbild) richten 
Sie bitte bis zum 31.3.1992 an das 

Rentamt im Kirchenkreis Rantzau 
Postfach 3 80, Kirchenstr. 3, 2200 Elmshorn 

Auskünfte erteilen Herr Propst A. Goetz (04121 /298-26) oder 
der Verwaltungsleiter des Rentamtes, Kirchenoberamtsrat 
Mörke (04121/298-33). 

Az.: 30 KK Rantzau - D 11 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Ansgar und Michaelis in 
Kiel suchen zum nächstmöglichen Termin jeweils 

eine pädagogische Fachkraft 

mit 25 Wochenstunden ,1ls Leiterin/ Leiter ihrer Altenbegeg
nungsstätten. Die Altenbegegnungsstätten bieten ein breit ge
Licht'rl<'s offenes /\ngcb,it tür iilter IH'l"LlL'nde \;lenschL·n im 
Stadtteil und sind inkgricrt in die kirchliche Ct·nwindl•,irbeil. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter mit 
Interesse für die selbstbestimmte, generationsübergreifende 
Arbeit unserer Altenbegegnungsstätten, die/ der Fähigkeit hat, 
auf Menschen einzugehen, Angebote zu entwickeln und deren 
Durchführung zu organisieren. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind zu richten an die Kirchenvorstände der 
Kirchengemeinden Ansgar und Michaelis über das Diakoni
sche Werk Kiel, Frau Gonnermann, Eggerstedtstr. 11 a, 2300 
Kiel 1. 

Auskünfte erteilen 

für die Ansgargemeinde Pastor Joachim Liß-Walter, Tel. 0431 / 
8 43 44, für die Michaelisgemeinde Pastor Karsten Sohrt, Tel. 
0431 / 68 85 66 und Frau Barbara Gonnermann, Diakonisches 
Werk, Tel . 0431/9 50 01. 

Az.: 30 - Ansgar /Michaelis - E 2 

Der Kirchenkreis Stormarn als Anstellungsträger sucht für 
die Medienarbeit des Kirchenkreisverbandes Hamburg 
schnellstmöglich 

eine weitere Rundfunkredakteurin 

oder 

einen weiteren Rundfunkredakteur, 

die oder der Lust hat, in einem kleinen Team kreativ mitzuar
beiten. 

Schwerpunkt sind u.a.: 

- Entwicklung und Durchführung kirchlicher Hörfunkpro
gramme in privaten Stadtteilsendern (z.B. Live-Sendungen,
Funkforen, ev. Kommentare usw.) 

- redaktionelle Betreuung von kirchlichen Rundfunkgrup
pen für den Offenen Kanal

Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind:

- Theologiestudium (ev.)

- Rundfunkerfahrung.

Die Vergütung erfolgt im Angestelltenverhälhlis nach KAT
II a (vgl. BAT II a). 

Richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 
31.3.92 an: 

Die Medienbeauftragte des KKV HH 
Rita Weinert 
Hohenzollernring 6 5  
2000 Hamburg 50. 

Weitere telefonische Auskünfte erhalten sie unter 040 / 
8 80 49 9(, 

J\z.: 51117 - 'ill - T II 
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Personal nachri c h te n 

Die Erste Theologische Prüfung im Frühjahr 1992/Hamburg 
haben bestanden: 

Andreas B,1ldcni u s. Bernd Bücking ,  Fricdem,1nn B r,\
s e n, \1ichae\ Brems, Donatc1 Dor fe!, Arend Enge lkes, 
\1!artin Goetz, \!athic1s Gr i mme.  Dr. Dirk-Martin Gr u be. 
Torsten \l,1r i c nh,1gc n, Heikc \lohr. Christiane 
Qu in cke, Juliil R a  bei, Craig S c h o t t, Stephanie Schwer, 
\'olh·r S t c inb rL·c hl' r, Andreas lh curich. l:ll'ltma \'c>n 

Thu n  undKnut\Vol f. 

Dil' Erste Theologische Prüfung im Frühjahr 1992/Kiel h,1bL·n 
bestanden: 

Chri:,,tian Bend ra th, Kl'r:,,tin l:llunk, Fr,1nk B uv�e n, 
Claudia B r  u wel e i  t, Kirstin D r ev s, Evamaria D r e w  �' Dör
Lt' Ei l t'I, _:,µ;nl'� Cahbll'r, Kir�tin H,1h nL1rnp, RL'Ü11und 
H apke, \'olker Ha rms-He ynen, Frc1nk Lau e ,  Syh-ia 
Lau e. Anne Birke Mü l l cr, '\icola '\J e hmzo 1,·-Lcn 7, 1'\n
nette '\i eu ber, Lta Poh l, Kerstin Sch a a c k, Anke S t ol t e
E d  e l, Joachim Thieme-K s c h a m er, Anke \'a g t  und Tim 
Voß. 

Ernannt: 
.Vlit \\.irkung vom L \J;irz 1992 der J',\�tor z.A. Burgh,1rd 

Rübcke, z.Z. in Kellinghusen, bei gleichzeitiger Begrün
dung eine� Uicn�t\·,•rh;i]tni�sL'� als [\\�tor auf Lcbcn�/L'Il 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 
2. Pfarrslc'lle ckr Kirchcng,·nwindc Kellinghusen, Kirchen
kreis Ra.ntzau:

mit \\'irkung \'Otn 1. l\ Lir:; 1 CJc)2 der bislwrige ['astor Cl'rnut 
0 t t o  unter Berufung in da.s Kirchenbeamtem,erhältnis ,rnf 
Lcbens1eit z11m Oberkirchenrat bl'im '\Jordclbischen Kir
chenamt in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. lvfäu 1992 die bisherige Kirdien,1rchin;1-
tin Dr. Gabriele Stüber zur Kirchenoberarchivrätin beim 
l\.'ordclbischen Kirchcn,rn1t in Kiel Archiv 

Be;,tätigt: 
Mit \ \'irkung vom l. April 1992 die von der Evangelischen 

Stiftung Alsterdorf erfolgte Berufung des Pastors Helmut 
Hennicke, bisher in Hamburg-Jenfeld, in das Amt eines 
Pastors für seelsorgerliche Arbeit in der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf bei gleichzeitiger Beurlaubung auf die 
Dauer von 5 Jahren für diesen Dienst; 

mit Wirkung vom 1. März 1992 die Wahl des Pastors z.A. 
Winfried Me inin ghaus, z.Z. in Tornesch, bei gleichzeiti
ger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Tornesch, Kirchen
kreis Pinneberg; 

mit Wirkung vom 1. März 1992 die Wahl des Pastors z.A. 
Rainer Pe t rowsk i, z.Z. in Eddelak, bei gleichzeitiger Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens
zeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eddelak, Kirchenkreis Sü
derdi thmarschen; 

mit Wirkung vom 1. März 1992 die Wahl des Pastors Broder 
Vo i g t, bisher in Alt-!3armbek, zum l'astur der 2. l'farrstelle 
der Kirchengemeinde Stellingen. Kirchenkreis Niendori. 

Eingeführ t: 
Am 12. fl'bruar \ lJL/2 dl'r l'astur Ortwin GLild nc r ,ib l'astur 

in die 12. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für 
dit· Dil'mtll'istung mit bL•,ondert'm Auftrag - D1L'Ilstlci
stung im Kirchenkreis Süderdithmarschen -; 

am 2:1. Fcbru,u 19'!2 die l'astorin Conwlia e_; ros,, gl'b. WüstL: 
mann,als Pastorin in die 2. Pfarrstelle des Kirchenkreis Kiel 
für Kranh'nh,1ussccl:,,orgc: 

am 16. Febmar 1992 der Pastor Uwe Hagge als Pastor in die 
l'Lirrstcllt' dl'r Kirchengem,,iJ1dc St. Joh,mnes in KiL•i-Caar
den, Kirchenkreis Kiel; 

,un 23. r·l'bruM l l)lJ2 dl'r Pastor l'l'ter Hüt te  m ,, n n ab f\1stur 
in die 1. Pfarrstelle der Paulus-Kirchengemeinde Altona. 
KirchL·nkrL•is 1'>cltonc1; 

am 9. Febmar 1992 die Pastorin Bettina K o lwe-Schwed a. 
gd1. Koh,T, ,11', l'astnrin in dil' 3. l'farrslt'lll' dcr KirLhcngL-
meinde Halstenbek, Kirchenkreis Pinneberg; 

am 12. j,muc1r / l)Ll2 der l'astur Martin l'um meren 1 n g  ,ib 
Pastor in die 7. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Segeberg, 
KirLhl'nkrcis St·gdwrg; 

am 1. 'vlärz 1992 der Pastor Hans-Heinrich S c h m i d t  als Pa
stt1r in dic l'fc1rrstl·IIL' dt:'r K1rchl'ngl'meindc \\'t'St<:'ITunfeld, 
Kirchenkreis Rendsburg; 

,im 2LJ. Februar / LJlJ2 der l\1slur Dr. f larl\,,·ig \'On Sch u bcrt 
als Pastor in das Amt eines theologischen Referenten und 
LL·itcr� dn F,1LhabtL·ilung lkr,1tung und Tekftm�t·elsorgL' 
im '\Jordelbischen Diakonischen Werk e.V. -Geschäftsstel
le Hamburg-: 

am 9. Februar 1992 die Pastorin Beatrix Z o s ke als Pastorin in 
diL· 3. l'f,irr'.>ll'llt' der St. Joh,rnni;,-KirrhL'ngcnwimk '>c\tun,1. 

Kirchenkreis Altona. 

\'erLrngert: 
Die 1\rntszeit de� P.istur,, Erhc1rd \\'arnJ...e ;11', fnhahL'f dL'r 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Blankenese für Kranken
h<1u sscclsorge um S (i\hrc iiher den 31. ·'>cugust 1992 hinaus. 

Beurlaubt: 
:\1it Wirkung vom l. Februar l 992 auf die Dauer von 5 Jahren 

die Pastorin AnnegretGrund, bisher in Preetz, zur Wahr
nehmung von Religionsunterricht und -gesprächen in den 
Berufsschulen des Kreises Plön in Preetz und Plön zum 
Land Schleswig-Holstein; 

mit Wirkung vom 20. Februar 1992 auf die Dauer von 3 Jahren 
die Pastorin Veronika von Gr umbkow-Land beck, 
geb. von Grumbkow, bisher in Husum, nach den Bestim
mungen des§ 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Pfarrergesetzes der 
VELKD i.d.F. vom 4.4.1989 und 16.10.1990. 

Beauftragt: 
Mit Wirkung vom 1. August 1992 der Pastor Hans H er mann, 

zuletzt in Siebenbürgen/Rumänien, im Rahmen eines pri
vatrechtlichen Dienstverhältnisses zur Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 
Andreas-Kirchengemeinde Neumünster-Tungendorf, Kir
chenkreis Neumünster. 
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Übernommen: 

l'vfit Wirkung vom 1. April 1992 die P,istmin Astrid Fi c h I an d
\· an  der Vegt, geb. Fil'hiand, ,1ls Pastorin in ein IJ1enst
\Trlültnis ,1uf Lebenszeit zur'\: l,rd elbischen Ev.-Luth. Kir
che bei gleichzeitiger Beurlaubung auf die Dauer \·on 3 
Jahren für den kirchlichen Auslandsdienst in Jerusalem/Is
rael. 

Nordelbisches Kirchenamt· Postfach 3449 · 2300 Kiel 1 

Postvertriebsstück • V 4193 B • Gebühr bezahlt 

Berufen (storniert): 

Mit Wirkung vom 1. Fd1ruar 1992 auf die D.1uer von 5 Jahren 
die f\1storin Annegrl't C rund, bisher in Preetz, zur 11:isto
rin der l'larr�tellech-s r-.:irdienkreises l'llin für Rcligioföun
terricht und -gespräche in den Berufsschulen des Kreises 
Plön in Preetz und Plön (Bekanntmachung im Gesetz- und 
\'erordmmgsblatt 1992 Seite 83). 




